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Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
die Überlaslsung von Arbeitskräften gerc;gelt 
(Arbeitskräfteüberlassungsgesetz - AUG) 
sowie das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das 
Arbeitsverfassungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und die Gewerbe-

ordnung 1973 geändert werden 
I 

Der Natioralrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Arb ei tskräfteü be rias SUD gs ge setz 
I 
! 

i Abschnitt I 

Allg~meine Bestimmungen 

I 

. . . i Geltungsbereic~ . 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäf­

tigung von .t\rbeitskräften, die zur Arbeitsleistung 
an Dritte üb~rlassen werden. . 

I 

(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich der 
Abschnitte II Ibis IV dieses Gesetzes ist 

1. die Überlassung von Arbeitskräften durch 
oder an den Bund, ein Land, eine Gemeinde 

. oder einen Gemeindeverband; 
2. die Üb~rlassung von land- und forstwirt­

schaftlichen Arbeitskräften; 
3. die Üb~rlassung von Arbeitskräften durch 

Erzeug~r, Verkäufer oder Vermieter von 
technischen Anlagen oder Maschinen, wenn 
a) zur tnbetriebnahme, Wartung oder Repa­

ratur von technischen Anlagen oder 
Maschinen oder 

b) zur ~inschulung von Arbeitnehmern des 
Beschäftigers 

die übetlassenen Arbeitskräfte als Fachkräfte 
erforderlich sind und der Wert der Sachlei­
stung üBerwiegt; 

4. die Übetlassung von Arbeitskräften innerhalb 
einer Arbeitsgemeinschaft oder bei der 
betrieblichen Zusammenarbeit 

I . 

i 

a) zur Erfüllung gemeinsam übernommener 
Aufträge oder 

b) zum Zwecke des Erfahrungsaustausches, 
der Forschung und Entwicklung, der Aus­
bildung, der Betriebsberatung oder der 
Überwachung oder 

c) in Form einer Kanzlei- oder Praxisge­
meinschaft; 

5. die Überlassung von Arbeitskräften zwischen 
Konzernunternehmen innerhalb eines. Kon­
zerns im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 
1965, BGBI. Nr. 98, und des § 115 des Geset­
zes über Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tung, RGBI. Nr. 58/1906, sofern die Überlas­
sung nicht zum Betriebszweck des überlassen­
den Unternehmens gehört; 

6. die Überlassung von Arbeitskräften im Rah­
men sozialer Dienste öffentlicher oder öffent­
lich ~eförderter Einrichtungen; 

7. die Uberlassung von Arbeitskräften bei der 
Entwicklungshilfe nach dem Entwicklungshil­
fegesetz, BGBI. Nr.474/1974. 

(3) Der Abschnitt III (§§ 10 bis 14) dieses Bun­
desgesetzes ist nur auf die konzessionspflichtige 
Überlassung von Arbeitskräften anzuwenden. 

Zweck 

§ 2. (1) Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 
bezweckt . 

1. den Schutz der überlassenen Arbeitskräfte, 
insbesondere in arbeitsvertraglichen, arbeit­
nehmerschutz- und sozialversicherungsrecht­
lichen Angelegenheiten, und 

2. die Regelung der Arbeitskräfteüberlassung 
zur Vermeidung arbeitsmarktpolitisch nach­
teiliger Entwicklungen. '. 

(2) Für jede Überlassung von Arbeitskräften gilt, 
daß keine Arbeitskraft ohne ihre ausdrückliche 
Zustimmung überlassen werden darf. 
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2 450 der Beiiagen 

(~) Durch'den Einsatz überlassener Arbeitskräfte 
darf für die Arbeitnehmer im Beschäftigerbetrieb 
keine Beeinträchtigung der Lohn- und Arbeitsbe­
dingungen und keine Gefährdung der Arbeitsplätze 
bewirkt werden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. (1) Überlassung von Arbeitskräften ist die 
Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung an Dritte. 

(2) Überlasser ist, wer Arbeitskräfte zur Arbeits­
leistung an Dritte vertraglich verpflichtet. 

(3) Beschäftiger ist, wer Arbeitskräfte eines 
Überlassers zur Arbeitsleistung für betriebseigene 
Aufgaben einsetzt. 

(4) Arbeitskräfte sind Arbeitnehmer und arbeit­
nehmerähnliche Personen. Arbeitnehmerähnlich 
sind Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis 
zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimm­
ter Personen Arbeit leisten und wirtschaftlich 
unselbständig sind. 

Beurteil ungsmaßstab 

§ 4. (1) Für die Beurteilung, ob eine Überlassung 
von Arbeitskräften vorliegt, ist der wahre wirt­
schaftliche Gehalt und nicht die äußere Erschei­

, nungsfc>rm des Sachverhaltes maßgebend. 

(2) Arbeitskräfteüberlassung liegt insbesondere 
auch vor, wenn die Arbeitskräfte ihre Arbeitslei­
stung im Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung 
von Werkverträgen erbringen, aber 

1. kein von den Produkten, Dienstleistungen 
und Zwischenergebnissen des Werkbestellers 
abweichendes, unterscheidbares und dem 
Werkunternehmer zurechenbares Werk her­
stellen oder an dessen Herstellung mitwirken 
oder 

2. die Arbeit nicht vorwiegend mit Material und 
Werkzeug des Werkunternehmers leisten 
oder ' 

3. organisatorisch in den Betrieb des Werkbe­
steUers eingegliedert sind und dessen Dienst­
und Fachaufsicht unterstehen oder 

4. der Werkunternehmer nicht für den Erfolg 
der Werkleistung haftet. 

Abschnitt 11 

Allgemeine Grundsätze 

Arbeitgeberpflichten 

§ 5. (1) Die Pflichten des Arbeitgebers,insbeson­
dere im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften, werden durch die Überlassung nicht 
berührt. 

(2) Als Beschäftigungsort (§ 30 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr.189/1955) 
gilt 

1. bei einem inländischen Überlasser der Stand­
ort des Betriebes des Überlassers und 

2. bei einem ausländischen Überlasser der Stand­
ort des Betriebes des Beschäftigers. 

Arbeitnehmerschutz 

§ 6. (1) Für die Dauer der Beschäftigung im 
Betrieb des Beschäftigers gilt der Beschäftiger als 
Arbeitgeber im Sinne der Arbeitnehmerschutzvor­
schriften. ' 

(2) Hinsichtlich des persönlichen Arbeitsschut­
zes, insbesondere des Arbeitszeitschutzesund des 
besonderen Personenschutzes, gilt weiterhin auch 
der Überlasser als Arbeitgeber im Sinne d,er Arbeit­
nehmerschutzvorschriften. 

(3) Für die Dauer der Beschäftigung im' Betrieb 
des Beschäftigers obliegen die Fürsorgepflichten 
des Arbeitgebers auch dem Beschäftiger. 

(4) Der Überlasser ist verpflichtet, die Überlas­
sung unverzüglich zu beenden, sobald ,er weiß oder 
wissen muß, daß der Beschäftiger trotz Aufforde­
rung die Arbeitnehmerschutz- oder die Fürsorge­
pflichten nicht einhält. 

Haftungsbeschränkung 

§ 7. (1) Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, 
BGBL Nr.80/1965, und dasOrganhaftpflichtge­
setz, BGBL Nr. 18111967, gelten sowohl zwischen 
dem Überlasser und der überlassenen Arbeitskraft 
als auch zwischen dem Beschäftiger und der über-
lassenen Arbeitskraft., -

(2) § 332 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes gilt auch für die überlassenen 
Arbeitskräfte. 

Vereinbarungen zum Nachteil der Arbeitskraft 

§ 8. (1) Ansprüche, die der überlassenen Arbeits­
kraft nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 
oder nach anderen zwingenden Rechtsvorschriften 
zustehen, können vertraglich nicht ausgeschlossen 
werden. 

(2) Vereinbarungen zwischen dem 'Überlasser 
und dem Beschäftiger; die der Umgehung gesetzli­
cher Bestimmungen zum Schutz der Arbeitskraft 
dienen, sind verboten. ' 

Streik und Aussperrung 

§ 9. Die Überlassung von Arbeitskräften in 
Betriebe, die von Streik oder Aussperrung betroffen 
sind, ist verboten., 
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Abschnitt III 

Besondere Bestimmungen 

Ansprüche der Arbeitskraft 

§ 10. (1) pie Arbeitskraft hat Anspruch auf ein 
angemessenes, ortsübliches Entgelt, das mindestens 
einmal modtlich auszuzahlen und schriftlich abzu­
rechnen ist. Normen der kollektiven Rechtsgestal­
tung, denen der Überlasser unterworfen ist, bleiben 
unberührt. Bei der Beurteilung der Angemessenheit 
ist für die Dauer der Überlassung auf das im 
Beschäftigerbetrieb vergleichbaren Arbeitnehmern 
für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollek­
tivvertragliche Entgelt Bedacht zu nehmen. 

(2) Ist die IArbeitskraft nachweislich zur Leistung 
bereit und kann sie nicht oder nur unter dem ver­
einbarten AUsmaß beschäftigt werden, gebührt das 
Entgelt auf Basis der vereinbarten Arbeitszeit. War 
das tatsächliche Beschäftigungsausmaß der Arbeits­
kraft während der letzten 13 Wochen überwiegend 
höher als die vereinbarte Arbeitszeit, so gebührt 
durch 14 Tage Entgelt nach dem Durchschnitt der 
letzten 13 Wochen. Dies gilt nicht, wenn für die 
Dauer eines Von vornherein mit einern bestimmten 
. Kalendertag befristeten Beschäftigungsverhältnisses 
mit dem Arbeitnehmer eine längere als die 
ursprünglich·· vorgesehene Arbeitszeit vereinbart 
wird. 

(3) Währepd der Überlassung gelten die arbeits­
zeitrechtlichen Vorschriften des im Beschäftigerbe­
trieb auf vergleichbare Arbeitnehmer anzuwenden­
den Kollektivvertrags auch für die überlassene 
Arbeitskraft. 

(4) Die Vergleichbarkeit ist nach der Art der 
Tätigkeit und der Dauer der Beschäftigung im 
Betrieb des Beschäftigers sowie der Qualifikation 
der Arbeits\u:aft für diese Tätigkeit zu beurteilen. 

I 
(5) Bei Kündigung des Vertrages zwischen 

Arbeitskraft pnd Überlasser ist eine Kündigungs­
frist von 14 Tagen einzuhalten, sofern nicht durch 
Gesetz, Norrpen der kollektiven Rechtsgestaltung 
oder ArbeitsVertrag eine längere Frist festgesetzt 
ist. 

Vertragliche Vereinbarungen 

§ 11. (1) Der Überlasser darf eine Arbeitskraft an . 
einen Dritten! nur nach Abschluß einer ausdrückli­
chen Vereinbiuung überlassen, die unabhängig von 
der einzelnen Überlassung insbesondere folgende 
Bedingungen zwingend festzulegen hat: 

1. die Höhe des Entgeltes, die Zahlungstermine 
und die Urlaubsansprüche; 

2. ein bestimmtes zeitliches Ausmaß der Arbeits­
verpflichtung und die Gründe für eine allfäl­
lige Befristung; 

3. die Kündigungsfristen; 
4. die vora!Jssichtliche Art der Arbeitsleistung; 

5. die Bundesländer oder die Staaten, in denen 
die überlassene Arbeitskraft beschäftigt wer­
den soll. 

(2) Verboten sind insbesondere Bedingungen, 
welche 

1. den Anspruch auf Arbeitsentgelt auf die 
Dauer der Beschäftigung im Betrieb des 
Beschäftigers einschränken; 

2. die Arbeitszeit wesentlich unter dem Durch­
schnitt des zu erwartenden Beschäftigungs­
ausmaßes festsetzen oder ein geringeres Aus­
maß der Arbeitszeit für überlassungsfreie Zei­
ten festlegen; 

3. bei vereinbarter Teilzeitbeschäftigung dem 
Arbeitgeber das Recht zur Anordnung von 
regelmäßiger Mehrarbeit einräumen; 

4. das Arbeitsverhältnis ohne sachliche Rechtfer­
tigung befristen; 

5. die Verfalls- oder Verjährungsvorschriften 
verkürzen; 

6. die überlassene Arbeitskraft für die Zeit nach 
dem Ende des Vertragsverhältnisses zum 
Überlasser, insbesondere durch Konventional­
strafen, Reugelder oder Einstellungsverbote, 
in ihrer Erwerbstätigkeit beschränken. 

(3) Vereinbarungen, die sonstige Konventional­
strafen oder Reugeld vorsehen, sind nur insoweit 
zulässig, als sie nicht nach Gegenstand, Zeit oder 
Ort und im Verhältnis zu dem geschäftlichen Inter­
esse, das der Überlasser an der Einhaltung der 
jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen hat, eine 
unbillige finanzielle Belastung der überlassenen 
Arbeitskraft bewirken. 

(4) Über die Vereinbarung ist der Arbeitskraft 
ein Dienstzettel auszustellen, der die in Abs. 1 Z 1 
bis 5 genannten Angaben enthalten muß. Verwei­
gert der Überlasser die Ausstellung des DienstzeP 
tels oder entspricht dieser nicht ·der Vereinbarung, 
so ist die Arbeitskraft nicht verpflichtet, der Über­
lassung Folge zu leisten. 

Mitteilungspflichten 

§ 12. (1) Der Überlass er ist verpflichtet, der 
Arbeitskraft vor jeder Beschäftigung in einern ande­
ren Betrieb die für die Überlassung wesentlichen 
Umstände, insbesondere den Beschäftiger, die vor­
aussichtliche Arbeitszeit der überlassenen Arbeits­
kraft im Betrieb des Beschäftigers und das Entgelt, 
das für die Dauer der Überlassung gebührt, mitzu­
teilen und ehestmöglich schriftlich zu bestätigen. 

(2) Bei Endigung der Gewerbeberechtigung hat 
der Überlasser unverzüglich jede überlassene 
Arbeitskraft und jeden Beschäftiger nachweislich 
schriftlich zu informieren. 

Aufzeichnungen 

§ 13. (1) Der Überlasser hat ab Aufnahme der 
Überlassungtätigkeit laufend Aufzeichnungen über 
die Überlassung von Arbeitskräften zu führen. 

2 
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(2) Die Aufzeichnungen haben zu enthalten: 
1. Namen, Geburtsdaten, Geschlecht und Staats­

bürgerschaft der überlassenen Arbeitskräfte, 
. gegliedert nach Arbeitern und Angestellten, 

2. Namen der Beschäftiger und deren gesetzli­
che Interessenvertretung, bei Zugehörigkeit 
zur Landeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft auch deren zuständige Fachgruppe 
nach der Fachgruppenordnung, BGBl. 
Nr.223/1947, 

3. Beginn und Ende der Überlassungen für jede 
überlassene Arbeitskraft. 

(3) Der Überlasser hat die Aufzeichnungen 
gemäß Abs. 2 sowie die Ausfertigungen der Dienst­
zettel gemäß § 11 Abs. 4 und der Mitteilungen 
gemäß § 12 bis zum Ablauf von drei Jahren nach 
der letzten Eintragung aufzubewahren. 

(4) Der Überlasser hat dem zuständigen Landes­
arbeitsamt (§ 19 Abs. 1) einmal jährlich zum Stich­
tag Ende Juli folgende Daten, geordnet nach den 
gesetzlichen Interessenvertretungen und Fachgrup­
pen der Beschäftiger, zu übermitteln: 

1. Anzahl der überlassenen Arbeitskräfte, geglie­
dert nach Geschlecht, Staatsbürgerschaft, 
Arbeitern und Angestellten, 

2. Anzahl der Beschäftiger, 
3. Anzahl der laufenden Überlassungen, geglie­

dert nach ihrer bisherigen Dauer in solche bis 
einen Monat, bis drei Monate, bis sechs 
Monate, bis ein Jahr und über ein Jahr. 

Bürgschaft 

§ 14. (1) Der Beschäftiger haftet für die gesam­
ten der überlassenen Arbeitskraft für die Beschäfti­
gung in seinem Betrieb zustehenden Entgeltansprü­
che und die entsprechenden Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung als 
Bürge (§ 1355 des ABGB). 

(2) Hat der Beschäftiger seine Verpflichtungen 
aus der Überlassung bereits dem Überlasser nach­
weislich erfüllt, haftet er nur als Ausfallsbürge 
(§ 1356 des ABGB). 

(3) Bei Insolvenz des Überlassers entfällt die 
Haftung des Beschäftigers als Bürge, wenn die 
überlassene Arbeitskraft Anspruch auf Insolvenz­
Ausfallgeld nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetz, BGBl. Nr. 324/1977, hat, soweit dadurch 
die Befriedigung der in Abs. 1 erwähnten Ansprü­
che tatsächlich gewährleistet ist. 

Abschnitt IV 

Gemeinsame Bestimmungen 

Verordnungsermächtigung 

§ 15. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales kann nach Anhörung des Beirates für 
Arbeitsmarktpolitik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

durch Verordnung festlegen, daß für den Bereich 
be,stimmter gesetzlicher Interessenvertretungen der 
Beschäftiger oder für bestimmte Fachgruppen 

1. die Beschäftigung von überlassenen Arbeits­
kräften im Betrieb eines Beschäftigers nur bis 
zu einern bestimmten Anteil 
a) der unselbständig Beschäftigten; 
b) der Arbeiter oder 
c) der Angestellten 
des Betriebes zulässig ist; 

2. die zulässige Dauer der Beschäftigung von 
überlassenen Arbeitskräften im Betrieb eines 
Beschäftigers beschränkt wird; 

3. die Überlassung von Arbeitskräften von 
Österreich in bestimmte Staaten zulässig ist. 

(2) Voraussetzung für die Erlassung einer Ver­
ordnung gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 ist, daß in dem 
von der Verordnung erfaßten Bereich der Anteil 
der überlassenen Arbeitskräfte mehr als ein Zehntel 
der Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten, 
der Arbeiter oder der Angestellten beträgt. 

(3) Voraussetzung für die Erlassung einer Ver­
ordnung gemäß Abs. 1 Z 3 ist, daß der Schutz der 
Arbeitskräfte gewährleistet ist und arbeitsmarktli­
che, volkswirtschaftliche oder andere wichtige 
öffentliche Interessen dafür sprechen. 

(4) Die gesetzlichen Interessenvertretungen und 
die kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind berech­
tigt, die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs. 1 
anzuregen. 

Grenzüberschreitende Überlassung 

§ 16. (1) Die Überlassung von Arbeitskräften von 
Österreich in das Ausland ist nur zulässig, wenn 
eine Verordnung gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 besteht 
oder ausnahmsweise eine Bewilligung gemäß Abs. 2 
erteilt wurde. 

(2) Die Bewilligung der Überlassung von 
Arbeitskräften von Österreich in das Ausland kann 
auf Antrag des Überlassers erteilt werden, wenn 
keine arbeitsmarktlichen oder volkswirtschaftlichen 
Gründe dagegen sprechen und der Schutz der 
Arbeitskräfte nicht gefährdet ist. 

(3) Die Überlassung von Arbeitskräften vorn 
Ausland nach Österreich ist nur zulässig, wenn aus­
nahmsweise eine Bewilligung gemäß Abs. 4 erteilt 
wurde. . 

( 4) Die Bewilligung der Überlassung von 
Arbeitskräften vom Ausland nach Österreich kann 
auf Antrag des Beschäftigers erteilt werden, wenn 

1. die Beschäftigung besonders qualifizierter' 
Fachkräfte aus arbeitsmarktlichen und volks­
wirtschaftlichen Gründen unumgänglich not-
wendig ist, . 

2. diese Arbeitskräfte ausschließlich im Wege 
der Überlassung aus dem Ausland verfügbar 
sind und 
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3. deren Beschäftigung keine Gefährdung der 
Lohn- .und Arbeitsbedingungen inländischer 
Arbeittiehmer bewirkt. 

(5) Die B~willigung nach Abs. 4 darf nicht erteilt 
werden, wenn der Beschäftiger 

1. gegen die Vorschriften des Arbeitskräfteüber­
lassungsgesetzes verstoßen hat oder 

2. unzulä~sige Arbeitsvermittlung betrieben hat 
oder ! 

3. Verpflichtungen eines Arbeitgebers, die sich 
aus dem Arbeitsrecht einschließlich des 
Arbeitnehmerschutzes oder dem Sozialversi-. 
cherungsrecht ergeben, erheblich verletzt hat. 

(6) Die Bewilligung nach Abs. 4 ist jeweils nur 
für eine bestimmte Anzahl von Arbeitskräften und 
nur für einen bestimmten Zeitraum zu erteilen. 

(7) Die Bewilligung nach Abs. 4 ist zu widerru­
fen, wenn die für die Erteilung wesentlichen V or­
aussetzungen nicht mehr vorliegen. 

Anzeigepflicht 
I 

§ 17. Der 'überlasser, der gemäß § 323a Abs. 2 
Z 1 der Gewerbeordnung 1973 keine Konzession 
benötigt, hai die Überlassung von Arbeitskräften 
spätestens bi~ zum Ablauf des auf die erstmalige 
Überlassung folgenden Monates dem zuständigen 
Landesarbeitsamt anzuzeigen. 

I 
Untersagung 

§ 18. (1) Die Überlassung von Arbeitskräften 
durch~ Überlass er, die keine Konzession gemäß 
§ 323a der Gewerbeordnung 1973 benötigen, ist zu 
untersagen, wenn der Überlasser die ihm auf 
Grund des Afbeitskräfteüberlassungsgesetzes oblie­
genden Verpflichtungen,. insbesondere gegenüber 
einer Arbeitskraft, erheblich oder wiederholt ver­
letzt hat und trotz schriftlicher Androhung der 
Untersagung Ineuerlich verletzt. 

(2) Die Untersagung ist nur innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Zeitpunkt zulässig, in dem die 
zuständige B~hörde von dem Sachverhalt Kenntnis 
erhalten hat, reicher die Untersagung rechtfertigt. 

(3) Die Verträge zwischen dem Überlasser und 
den überlassenen Arbeitskräften werden durch die 
Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften 
nicht berührt. Die Untersagung bildet jedoch für 
die überlassenen Arbeitskräfte binnen drei Mona­
ten ab Kenninis einen wichtigen, vom Überlasser 
verschuldeten: Grund zur vorzeitigen Vertragsauf-
lösung. . 

Zuständigkeit und Verfahren 

§ 19. (1) Der Antrag auf Erteilung der Bewilli­
gung der grenzüberschreitenden Überlassung von 
Arbeitskräften von Österreich in das Ausland ist bei 
dem nach de~ Sitz des Betriebes zuständigen Lan-

des arbeitsamt einzubringen. Über diesen Antrag 
sowie über die Untersagung der Überlassung von 
Arbeitskräften entscheidet das zuständige Landes~ 
arbeitsamt. 

(2) Vor der Entscheidung ist der beim Landesar­
beitsamt gemäß § 44 des Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes, BGB!. Nr.3111969, errichtete Verwal­
tungsausschuß anzuhören; im Falle der Untersa­
gung der Überlassung von Arbeitskräften überdies 
das zuständige Arbeitsinspektorat oder die sonst 
zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes ' 
zuständige Behörde. 

(3) Über Berufungen gegen Bescheide des Lan­
desarbeitsamtes entscheidet der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales. 

(4) Berufungen gegen die U ntersagung der 
Überlassung von Arbeitskräften haben keine auf­
schiebende Wirkung. 

(5) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung der 
grenzüberschreitenden Überlassung vom Ausland 
nach Österreich ist beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales einzubringen. Über diesen 
Antrag sowie über den Widerruf der Bewilligung 
der grenzüberschreitenden Überlassung vom Aus­
land nach Österreich entscheidet der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten. 

(6) Vor der Entscheidung gemäß Abs. 5 sind die 
gesetzlichen Interessenvertretungen und die kollek­
tivvertragsfähigen Berufungsvereinigungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer anzuhören. 

Überwachung und Auskunftspflicht 

§ 20. (1) Der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, die Landesarbeitsämter und die Arbeits­
ämter sowie hinsichtlich der dem Arbeitnehmer­
schutz dienenden Bestimmungen die Arbeitsinspek­
torate und die sonst zur Wahrnehmung des Arbeit­
nehmerschutzes berufenen Behörden und hinsicht­
lich der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmun­
g~n die Träger der Sozialversicherung sind zustän-

. dig, die Einhaltung der Vorschriften des Arbeits­
kräfteüberlassungsgesetzes zu überwachen. 

(2) Die Überlasser und die Beschäftiger von 
Arbeitskräften haben den im Abs. 1 genannten 
zuständigen Behörden und Sozialversicherungsträ­
gern auf deren Verlangen . 

1. alle für eine Überprüfung erforderlichen Aus­
künfte zu erteilen, 

2. die hiefür benötigten Unterlagen zur Einsicht 
vorzulegen und 

3. die Anfertigung vollständiger oder auszugs­
weiser Abschriften oder Ablichtungen der 
Unterlagen zu gestatten. 
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(3) Die Überlasser und die Beschäftiger haben 
den im Abs. 1 genannten zuständigen Behörden 
und Sozialversicherungsträgern Zutritt zum Betrieb 
und Einsicht in alle die Arbeitskräfteüberlassung 
betreffenden UIJterlagen zu gewähren. 

Amtshilfe 

§ 21. (1) Alle Behörden und alle öffentlich-recht­
lichen Körperschaften, insbesondere die gesetzli­
chen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer und die Träger der Sozialversi­
cherung, haben im Rahmen ihres Wirkungsberei­
ches den Bundesminister für Arbeit und Soziales, 
die Landesarbeitsämter, die Arbeitsämter, die 
Arbeitsinspektorate und die sonst zur ,Wahrneh­
mung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behör­
den bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz zu unterstützen. 

(2) Diese, Unterstützung besteht insbesondere 
auch darin, daß sie den in Abs. 1 genannten zustän~ 
digen Behörden 

1. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, 
das Geschlecht, die Staatsbürgerschaft, den 
Beschäftigungsort, die Arbeits- und Vertrags­
bedingungen sowie die Penslons-, Unfall- und 
Krankenversicherungsdaten der überlassenen 
Arbeitskraft, 

2. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, 
den Betriebsgegenstand und' den Sitz des 
Betriebes des Überlassers und 

3. den Namen, die Geburtsdaten, die Anschrift, 
die gesetzliche Interessenvertretung, die Fach­
gruppe und den Sitz des Betriebes des 
Beschäftigers 

übermitteln. 

Strafbestimmungen 

§ 22. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwal­
tungsübertretung und ist von der Bezirksverwal­
tungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe von 10000 Sbis 50000 S, im 
Wiederholungsfall von 20 000 S bis 100 000 S, 
wer 
a) als Überlasser oder Beschäftiger gesetz­

widrige Vereinbarungen trifft (§§ 8 und 11 
Abs. 2) und deren Einhaltung verlangt, 

b) Arbeitskräfte in von Streik oder Aussper­
rung betroffene Betriebe überläßt (§ 9), 

c) als Überlasser oder Beschäftiger an einer 
unzulässigen grenzüberschreitenden 
Überlassung (§ 16) beteiligt ist, 

d) trotz Untersagung der Überlassungstätig­
keit (§ 18) Arbeitskräfte überläßt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 10000 S, im Wiederho­
lungsfall von 5 000 S bis 20000 S, wer 
a) die Erstattung der Anzeige (§ 17) unter­

läßt, 

b) eine Arbeitskraft ohne Ausstellung eines 
Dienstzettels, der den Vorschriften des 
§ 11 entspricht, überläßt, 

c) die Mitteilungspflichten (§ 12) nicht ein­
hält, wenn dadurch die Gefahr eines Scha­
dens für die Arbeitskraft besteht, 

d) die gemäß § 13 zu führenden Aufzeich­
nungen oder die zu übermittelnden stati­
stischen Daten nicht oder mangelhaft vo~­
legt; 

3. mit Geldstrafe bis zu 10000 S, im Wiederho­
lungsfall, von 5 000 S bis 20 000 S, wer als 
Überlasser oder Beschäftiger den zur Über­
wachung berufenen Behörden und Trägern 
der Sozialversicherung auf deren Aufforde­
rung 
a) die für die Überprüfung der Einhaltung 

der Bestimmungen des Arbeitskräfteüber­
lassungsgesetzes erforderlichen Auskünfte 
nicht erteilt (§ 20 Abs. 2 Z 1), 

b) die für diese Überprüfung benötigten 
Unterlagen nicht zur Einsicht vorlegt 
(§ 20 Abs. 2 Z 2), 

c) die Anfertigung von Abschriften, Auszü­
gen oder Ablichtungen dieser Unterlagen 
verwehrt (§ 20 Abs. 2 Z 3), 

d) den Zutritt zum Betrieb oder die Einsicht 
in die die Arbeitskräfteüberlassung betref­
fenden Unterlagen verwehrt (§ 20 Abs. 3). 

(2) Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe 
nach Abs. 1 ist insbesondere auf den: durch die 
Überlassung erzielten Ertrag oder sonstigen wirt­
schaftlichen Vorteil Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Eingänge aus den' gemäß Abs. 1 verhäng­
ten 'Geldstrafen fließen dem Reservefonds gemäß 
§ 64 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, 
BGB\. Nr. 609, zu. 

ARTIKEL 11 

Ä n der u n g des Ar bei t s m a r k tf ö r d e -
rungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGB\. 
Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGB!. Nr. 616/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Als Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt auch 
die Überlassung von Arbeitskräften zur Arbeitslei­
stung an Dritte, sofern der Überlasser nicht die 
Pflichten des Arbeitgebers trägt." 

2. § 48 lautet: 

,,(1) Wer eine auf Arbeitsvermittlung gerichtete 
Tätigkeit ausübt, die gegen dieses Bundesgesetz 
(§ 9) oder andere gesetzliche Bestimmungen ver­
stößt, begeht, sofern die Tat weder eine in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallende noch eine nach 
dem Arbeitskräfteüberlässungsgesetz, BGB\. 
Nr. XXX, strafbare Handlung bildet, eine Verwal-
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tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 
10000 S Ijis 50000 S, im Wiederholungsfall von 
20000 S bis 100000 S zu bestrafen. 

! 

(2) Die lf-ingänge aus den gemäß Abs. 1 verhäng-
ten Geldstrafen fließen dem Reservefonds gemäß 
§ 64 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, 
BGBI. Nr. 609, zu." 

ARTIKEL III 

•• I 
Anderung des Arbeitsverfassungs-

I 

gesetzes 

Das Arpeitsverfassungsgesetz, BGBI. Nr. 22/ 
197 4, zule~zt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 32111987, wird wie folgt geändert: 

1. Im § ~7 Abs. 1 wird nach der Z 1 folgende 
Z la eingefügt: 

,,1 a. Grundsätze der betrieblichen Beschäftigung 
von Arbeitnehmern, die im Rahmen einer 
Arb~itskräfteüberlassung tätig sind;" 

I 
2. Dem § 99 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) DeJ Betriebsrat ist vor der beabsichtigten 
Aufnahme I der Beschäftigung von überlassenen 
Arbeitskräfren zu informieren; auf Verlangen ist 
eine Beratu'ng durchzuführen. Von der Aufnahme 
einer solc~en Beschäftigung ist der Betriebsrat 
unverzügli~h in Kenntnis zu setzen. Auf Verlangen 
ist ihm mitzuteilen, welche Vereinbarungen hin·· 
sichtlich de1s zeitlichen Arbeitseinsatzes der überlas·· 
senen Arbeitskräfte und hinsichtlich der Vergütung 
für die Überlassung mit dem Überlasser getroffen 
wurden. D~e §§ 89 bis 92 sind sinngemäß anzuwen-
den." I. 

3. Im §i 160 Abs.l und Abs.2 Z 2 wird die 
Bezeichnung ,,§ 99 Abs. 3 und 4" jeweils durch die 
Bezeichnudg ,,§ 99 Abs. 3, 4 und 5" ersetzt. 

I 

I 

I 

ARTIKEL IV 

Änderulng des Allgemeinen Sozial­
ve rs icherungs ge se tze s 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesefz BGBI. Nr. XXXXX:, wird wie folgt 
geändert: I 

1. Dem § 3 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
i 

"Als i~ Inland beschäftigt gelten auch Perso-
nen, qie gemäß § 16 des Arbeitskräfteüberlas­
sungsgesetzes, BGBI. Nr. XXXXX, bei einem 
inländischen Betrieb beschäftigt werden." 

2. Dem § 35 Abs.2 wird folgender Satz ange-
fügt: • 

I 

"Bei den im § 3 Abs. 3 letzter Satz genannten 
Personen gilt der Beschäftiger im Sinne des 
§ 3 Abs. 3 des Arbeitskräfteüberlassungsgeset­
zes als Dienstgeber." 

ARTIKEL V 

Änderung der Gewerbeordnung 
1973 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 259/ 
1975, 253/1976, 233/1978, 66/1979, 223/1980, 
486/1981, 619/1981, 630/1982, 185/1983, 567/ 
1983 und 269/1985 sowie der Kundmachungen 
BGBI. Nr. 379/1978,10111986 und 289/1986 wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 22 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11) Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6, 8 und 9 
betreffend den Befähigungsnachweis für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
(§ 323a) sind im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales zu erlassen." 

2. Im Punkt VI des § 130 werden nach dem 
Strichpunkt nach dem Wort "Bewachungs gewerbe 
(§ 318)" in einer neuen Zeile die Worte "Überlas­
sung von Arbeitskräften (§ 323a)" angefügt und 
mit einem Punkt abgeschlossen. 

3. Nach § 323 werden folgende §§ 323a bis 323d 
samt Überschriften eingefügt: 

"Überlassung von Arbeitskräften 

§ 323a. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zur 
Arbeitsleistung an Dritte (Überlassung von Arbeits­
kräften). 

(2) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 
1. die vorübergehende Überlassung von Arbeits­

kräften an Beschäftiger, welche die gleiche 
Erwerbstätigkeit wie der Überlasser ausüben, 
unter der Voraussetzung, daß der Charakter 
des Betriebes des Überlassers gewahrt bleibt, 
bis zur Hächstdauer von sechs Monaten im 
Kalenderjahr, wobei auch die Zeiten nachein­
ander folgender Überlassungen verschiedener 
Arbeitskräfte zusammenzuzählen sind; 

2. die Überlassung von Arbeitskräften durch 
Erzeuger, Verkäufer oder Vermieter von 
technischen Anlagen oder Maschinen, wenn 
a) zur Inbetriebnahme, Wartung oder Repa­

ratur von technischen Anlagen oder 
Maschinen oder 

b) zur Einschulung von Arbeitnehmern des 
Beschäftigers 

die überlassenen Arbeitskräfte als Fachkräfte 
erforderlich sind und der Wert der Sachlei­
stung überwiegt; 

3. die Überlassung von Arbeitskräften innerhalb 
einer Arbeitsgemeinschaft oder bei der 
betrieblichen Zusammenarbeit 
a) zur Erfüllung gemeinsam übernommener 

Aufträge oder 

3 
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b) zum Zwecke des Erfahrungsaustausches, 
der Forschung und Entwicklung, der Aus­
bildung, der Betriebsberatung oder der 
Überwachung oder 

c) in Form einer Kanzlei- oder Praxis ge­
meinschaft; 

4. die Überlassung von Arbeitskräften zwischen 
Konzernunternehmen innerhalb eines Kon­
zerns im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 
1965, BGBI. Nr. 98, und des § 115 des Geset­
zes über Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tung, RGB!. Nr. 58/1906, sofern die Überlas­
sung nicht zum Betriebszweck des überlassen­
den Unternehmens gehört; 

5. die Überlassung von Arbeitskräften bei der 
Entwicklungshilfe nach dem Entwicklungshil­
fegesetz, BGBI. Nr. 474/1974. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 323b. (1) Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften erfor­
dert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 
angeführten Voraussetzungen: 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. bei natürlichen Personen die österreichische 

Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland, 

3. bei juristischen Personen und Personengesell­
schaften des Handelsrechtes 
a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung 

im Inland und . 
b) wenn die Überlassung von Arbeitskräften 

im Verhältnis zu den anderen wirtschaftli­
chen Betätigungen des betreffenden 
Rechtsträgers keine nur untergeordnete 
Bedeutung hat, die österreichische Staats­
bürgerschaft der Mitglieder der zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organe oder der geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugten Gesellschafter und 
deren Wohnsitz im Inland. 

(2) Die für die Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne des § 25 
Abs. 1 Z 1 ist vor allem dann nicht gegeben, wenn 
das bisherige Verhalten des Konzessionswerbers 
die Annahme rechtfertigt, daß das Gewerbe in 
einer den Schutz und die Rechte der Arbeitskräfte 
nicht gewährleistenden Art ausgeübt werden wird; 
dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Kon­
zessionswerber 

1. gegen die Vorschriften des Arbeitskräfteüber­
lassungsgesetzes verstoßen hat oder 

2. unzulässige Arbeitsvermittlung betrieben hat 
oder 

3. Verpflichtungen eines Arbeitgebers, die sich 
aus dem Arbeitsrecht einschließlich des 
Arbeitnehmerschutzes oder des Sozialversi­
cherungsrechtes ergeben, erheblich verletzt 
hat. 

(3) Den im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzun­
gen haben die Gewerbetreibenden auch während 
der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu ent­
sprechen. Die Konzession ist von der Behörde 
(§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn diese Vorausset­
zungen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden. 

Zuständigkeit 

§ 323c. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften ist in 
erster Instanz der Landeshauptmann und in zweiter 
Instanz der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Arbeit und Soziales zuständig. 

Verfahren 

§ 323d. (1) Vor der Erteilung der Konzession für 
das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften 
hat die Behörde die zuständige Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, die zuständige Kammer 
für Arbeiter und Angestellte und das zuständige 
Landesarbeitsamt aufzufordern, innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen Gutachten über das Vorlie­
gen der Voraussetzungen für die Erteilung der 
Konzession abzugeben. Gegen den Bescheid, mit 
dem die Konzession für das Gewerbe der Überla~­
sung von Arbeitskräften erteilt wird, steht jeder die­
ser Stellen jeweils dann das Recht der Berufung zu, 
wenn die Entscheidung ihrem fristgerecht abgege­
benen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht 
gehört worden ist. 

(2) Die zuständige Landeskammer der gewerbli­
chen Wirtschaft, die zuständige Kammer für Arbei­
ter und Angestellte oder das zuständige Landesar­
beitsamt sind berechtigt, die Entziehung der Kon­
zession für das Gewerbe der Überlassung von 
Arbeitskräften zu beantragen. Vor der Erlassung 
eines Bescheides über einen solchen Antrag hat die 
Behörde die im ersteri Satz genannten Stellen auf­
zufordern, innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
Gutachten über das Vorliegen der Voraussetzun­
gen fur die Entziehung der Konzession abzugeben; 
dies gilt nicht für jene Stelle, die den Antrag auf 
Entziehung der Konzession gestellt hat. Gegen 
einen Bescheid auf Grund eines solchen Antrages 
steht jeder der im ersten Satz genannten Stellen 
jeweils dann das Recht der Berufung zU, wenn die 
Entscheidung ihrem Antrag oder ihrem fristgerecht 
abgegebenen Gutachten widerspricht oder wenn sie 
nicht gehört worden ist. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Ver­
fahren betreffend die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers oder eines Filialgeschäfts­
führers oder die Genehmigung der Übertragung 
der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter und 
für Verfahren betreffend den Widerruf nach § 91 
Abs. 1." 
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4. § 376 Z 36 lautet: 
. I 

,,36. (Zu § 323a:) 
, 

(1) Persoben, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 323a an e(ne Konzession gebunden wurde (Über­
lassung vob Arbeitskräften), am 30. Juni 1988 
berechtigt s~nd, bedürfen z,ur weiteren Ausübung 
ihrer Tätigt{eit nach diesem Zeitpunkt einer Kon­
zession ge~äß § 323a in einem ihrer bisherigen 
Tätigkeit s*hlich entsprechenden Umfang. Diese 
Konzession list zu e~eilen, e~ sei denn, daß die V?r­
aussetzunger. für eIne EntzIehung der KonzessIon 
(§§ 87 bis 89, 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachvJeisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der Z~it vom 1. Juli 1987 bis 30. Juni 1988 
befugt ausgeübt haben, 

b) selbst I oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs­
nachweis (§ 323b Abs. 1 Z 1) erbringen, 

c) im Falle, daß sie juristische Personen oder 
Personengesellschaften des Handelsrechtes 
sind, ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung 
im Inland haben, 

d) um die Konzessionserteilung spätestens am 
30. September 1988 ansuchen. 

I 

(2) Die i~ Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebra~htes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bish~rigen Umfang weiter ausüben." 

I 

5. Nach §11381 Abs. 3 Z 11 wird an die Stelle des 
Punktes ein Strichpunkt gesetzt, und es wird dem 
§ 381 Abs. 3 I folgende Z 12 angefügt: 

,,12. iJ Einvernehmen mit dem Bundesmini­
st~r für Arbeit und Soziales hinsichtlich 
de~ §.22 Abs. 11 und des § 323c, soweit 
di~se Bestimmungen die Mitwirkung die­
seS Bundesministers vorsehen." , 

, 

I, 

I 

I 

I 

ARTIKEL VI 

Schlußbestimmungen 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in 
Kraft. 

(2) Verordnungen und Bescheide auf Grund die­
ses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner 
Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden; 
sie dürfen jedoch erst mit dem im Abs. 1 bezeichne­
ten Zeitpunkt in Kraft treten. 

Vollziehung 

1. Mit der Voll ziehung der Art. I bis IV dieses 
Bundesgesetzes sind betraut: 

a) hinsichtlich des § 7 Abs. 1 in bezug auf das 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz der Bundes­
minister für Justiz; 

b) hinsichtlich des § 15 und des § 16 Abs. 3 bis 7 
der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten; 

c) hinsichtlich des § 19 Abs. 2 und des§ 20, 
soweit das Verkehrs-Arbeitsinspektorat beru­
fen ist, der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr; 

d) hinsichtlich des § 19 Abs. 2 und des § 20, 
soweit die Bergbehörden berufen sind, der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten; 

e) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 

2. Die Zuständigkeit zur V oIIziehung des Art. V 
dieses Bundesgesetzes bestimmt sich nach § 381 
Abs. 3 bis 8 der Gewerbeordnung 1973 in der Fas­
sung des Art. V Z 5 dieses Bundesgesetzes. 
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VORBLATT 

Problem: 

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von "Leiharbeitskräften" treten immer wieder Mißstände auf. 
Vor allem der arbeits- und sozialrechtliche Schutz der überlassenen Arbeitskräfte ist unzureichend. Die 
"Verleiher" bringen zum Teil nicht jene Voraussetzungen mit, die für eine ordnungsgemäße Ausübung 
der Überlassungstätigkeit unerläßlich sind. 

Ziel: 

Schaffung eines umfassenden arbeitsvertraglichen und sozialversicherungsrechtlichen Schutzes für 
überlassene Arbeitskräfte. Ausschaltung unzuverlässiger "Verleiher". Ausbau der Kontrolle der Überlas­
sungstätigkeit. 

Lösung: 

Zwingende arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften in Verbindung mit strengen Kontrollmaßnah­
men. Konzessionierun~ des Gewerbes der Überlassung von Arbeitskräften. Anzeigepflicht und Untersa­
gungsmöglichkeit der Uberlassung für die nicht der Konzession unterliegenden Unternehmen. 

Alternativen: 

Grundsätzliches Verbot jeder Überlassungstätigkeit mit wirtschaftlichem Vorteil. 

Kosten: 

Geringfügiger Mehrbedarf an zusätzlichen Planstellen der Arbeitsmarktverwaltung, der Arbeitsin­
spektorate und der Gewerbebehörden. 
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I 

I 

Erläuterungen 

I A. Allgemeiner Teil 

1. Derzeitig~ Rechtsgrundlage und Zielsetzung 

Mit dem lInkrafttreten des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetz~s (AMFG), BGBI. Nr.JlII969, mit 
1. Jänner 1969 wurde auch dessen § 9 Abs. 4 wirk­
sam, der sich auf die Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräften an Dritte, das sogenannte Leihar­
beitsverhältnis, bezieht. Gemäß den Erläuterungen 
zur Regierungsvorlage des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetze1s (983 Blg.NR XI. GP, S. 19) sollte bei 
der Abgrenz\mg des Begriffes ,,Arbeitsvermittlung" 
Unklarheiteq und nach der damaligen Absicht auch 
der Möglic~keit einer Umgehung der Vermitt­
lungsvorschriften vorgebeugt werden. Als Beispiel 
dafür nenner die Erläuterungen die Erscheinung 
der gewerbsmäßig ausgeübten "Zurverfügungstel­
lung von Arbeitskräften". 

Aus den Erläuterungen ergibt sich vor allem die 
Absicht, dies~ Form der Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräfteb. der den Dienststellen der Arbeits­
marktverwal~ung vorbehaltenen Arbeitsvermittlung 
gleichzustell~n und ihre Ausübung durch andere 
Stellen in das Verbot des § 9 Abs. 5 AMFG ("Jede 
auf Arbeitsv~rmittlung gerichtete Tätigkeit, die 
durch die "Sestimmungen dieses Bundesgesetzes 
oder andere gesetzliche Vorschriften nicht gedeckt 
wird, ist untersagt.") einzubeziehen. 

Als Beispiel einer verbotenen Zurverfügungstel­
lung von Arbeitskräften wird.in den Erläuterungen 
vor al.lem .aufldie ~äti~keit ~er sogenannten Ch~uf­
~~urhilfsdiensfe, die Sich mIt der gewerbsmäßigen 
Uberlassung ron Kraftfahrern befassen, hingewie­
sen. Bei der ,Ausformulierun~ des der Arbeitsver­
mittlung glei~hzuhaltenden Überlassungstatbestan­
des stellte det damalige Gesetzgeber vor allem auf 
jenen seiner .{\nsichi wesentlichen Umstand dieser 
Tätigkeit ab:' auf die Nichtübernahme der einer 
ArbeitgebersteIlung entsprechenden Pflichten, ins­
besondere die Übernahme des wirtschaftlichen 
Wagnisses, auf längere Zeit und unabhängig davon, 
ob eine Besc~äftigung nachgewiesen werden kann. 
Die beabsichtigte Eindämmung der Überlassung 
von Arbeitsktäften in Form der gewerbsmäßigen 
Zurverfügungstelhmg von Arbeitskräften gelang 
jedoch nicht. ~ielmehr ist bezüglich der Geschäfts­
tätigkeit deri Überlassungsunternehrrten in der 

I 

Folge ein Wandel eingetreten, der insbesondere 
durch eine verstärkte Ausweitung in die verschie­
densten Wirtschaftsbereiche gekennzeichnet ist. § 9 
Abs. 4 in der geltenden Fassung war in keiner 
Weise geeignet, die Entwicklung unter Kontrolle 
zu bringen und mannigfache, besonders zu Lasten 
der überlassenen Arbeitskräfte gehende Auswuchs~ 
erscheinungen zu verhindern (vgl. punkt 4 des All-
gemeinen Teiles). . 

Eine teilweise Einschränkung der Tätigkeit der 
Überlassungsunternehmen brachte das am 
20. März 1975 vom Nationalrat beschlossene Aus­
länderbeschäftigungsgesetz (AusIBG), BGBI. 
Nr. 218/1975. Danach gilt eine Zurverfügungstel­
lung von Ausländern an Dritte nicht als Beschäfti­
gung im eigenen Betrieb und ist insofern untersagt, 
als dem Überlasser hiefür keine Beschäftigungsbe­
willigung erteilt wird (vgl. § 4 Abs.· 3 Z 1 AuslBG 
und die Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 
1451 Blg.NR XIII. GP). 

Mit einer Neuregelung der Arbeitskräfteüberlas­
sung sollen nun jene Zielsetzungen verwirklicht 
werden, die im wesentlichen bereits im Zeitpunkt 
der Schaffung bzw. Inkraftsetzung des § 9 Abs. 4 
AMFG bestanden haben. 

2. Begriffsbestimmungen 

Bei der Zurverfügungstellung oder Überlassung 
von Arbeitskräften an Dritte handelt es sich vorwie­
gend um jene unter Begriffen wie "Persönalbereit­
stellungsunternehmen", "Unternehmen für Zeitar-' 
beit", "Personalagenturen", "Personal-Leasing" 
oder ,,Aushilfsdienste" in Erscheinung tretenden 
Formen von Zurverfügungstellungen bzw. Überlas­
sungen ("Verleihungen"); die auf Grund gewerbe­
rechtlicher Vorschriften, insbesondere auf Grund 
von Gewerbeberechtigungen lautend in der Regel 
auf die "Zurverfügungstellung von Arbeitskräften", 
ausgeübt werden. Daneben gibt es aber auch jene 
Erscheinungsformen, in deren Rahmen nur gele­
gentlich und nicht gewerbsmäßig solche Überlas­
sungen von Arbeitskräften getätigt· werden. Von 
der Rechtsprechung wurde in der Vergangenheit 
für alle diese Erscheinungsformen öfters die 
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Bezeichnung ,,Arbeitsleihverhältnis" oder, soweit 
es die gewerbsmäßige Arbeitskräfteüberlassung 
betrifft, auch der Ausdruck "unechtes Arbeitsleih­
verhältnis" verwendet. 

Eine Überlassung von Arbeitskräften liegt vor, 
wenn Arbeitskräfte Dritten zur Erbringung von 
Arbeitsleistun~en zur Verfügung gestellt werden. 
Die an einer Überlassung beteiligten Personen wer­
den im vorliegenden Gesetzentwurf Überlasser , 
Beschäftiger und überlassene Arbeitskraft genannt. 
Überlasser ist demnach jener, der dem Dritten die 
Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Als Beschäftiger 
wird derjenige bezeichnet, in dessen Betrieb die 
Arbeitskraft die Arbeitsleistung erbringt. Für den 
Tatbestand der Zurverfügungstellung von Arbeits­
kräften wird durchwegs der in der einschlägigen 
österreichischen Rechtsliteratur ebenfalls geläufige 
Ausdruck "Arbeitskräfteüberlassung" bzw. "Über­
lassungvon Arbeitskräften" gewählt. Auf die Ver­
wendung der aus rechtsdogmatischer Sicht proble­
matischen Begriffe - wie "V erleiher", "Leiharbeit­
nehmer", "Leiharbeitsverhältnis" usw. wird im 
Gesetzentwurf verzichtet, wenngleich im einzelnen 
die dem traditionellen Sprachgebrauch angehöri­
gen Begriffe gelegentlich verwendet werden. 

3. Arbeitsmarktpolitische Grundproblematik der 
Überlassung von Arbeitskräften 

Die arbeitsmarktpolitische Grundproblematik 
der dargestellten Beziehungen zwischen Überlas­
ser, Beschäftiger und überlassener Arbeitskraft liegt 
darin, daß sie ihrer wirtschaftlichen Funktion nach 
der Vermittlung von Arbeitskräften entsprechen. 
Die Arbeitsvermittlung wurde in Österreich wie in 
vielen anderen Staaten in Übereinstimmung mit 
den geltenden internationalen Übereinkommen 
und Empfehlungen vor allem aus Gründen der 
sozialen Sicherheit der Arbeitskräfte zu deren 
Schutz und zur Herbeiführung eines wirksamen 
Ausgleiches zwischen Angebot und Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt zu einer Aufgabe der staatlichen 
Verwaltung gemacht. 

Die soziale und wirtschaftliche Funktion der 
Arbeitsvermittlung wird in einzelnen Bestimmun­
gen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes deutlich 
angesprochen. 

So normiert § 10 lit. d AMFG als Aufgabe der 
Arbeitsvermittlung einerseits in sozialer und wirt­
schaftlicher Funktion den Arbeitsuchenden Arbeits­
möglichkeiten aufzuzeigen und andererseits für die 
Deckung des Bedarfes an Arbeitskräften Vorsorge 
zu tragen. 

§ 10 lit. g AMFG verpflichtet die Arbeitsämter, 
Arbeitsuchende nur zu Arbeiten zu vermitteln, die 
ihren körperlichen Fähigkeiten entsprechen, ihre 
Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährden und 
auch angemessen entlohnt sind', wobei kollektivver­
tragliehe und gesetzliche Bestimmungen den Maß­
stab für die Angemessenheit bilden.' 

Die Praxis der Überlassung von Arbeitskräften 
hat gezeigt, daß die betreffenden Grundsätze oft 
außer acht gelassen werden und überlassene 
Arbeitskräfte vielfach schlechter gestellt sind als 
ihre Kollegen auf einem festen Arbeitsplatz. 

4. Die gegenwärtige Situation 

Es gibt gegenwärtig rund 400 registrierte Gewer­
bescheine für Personalbereitstellungsunternehmen, 
wovon schätzungsweise etwa die Hälfte gewerblich 
genutzt werden. Dazu kommen noch jene 
"gemischten" Unternehmen, die zwar nicht aus­
schließlich, aber ebenfalls gewerbsmäßig anderen 
Betrieben Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. 
Über diese Unternehmen gibt es keine annähernd 
verläßlichen Daten. In der zuletzt vorgenommenen 
Erhebung im Rahmen der Arbeitsmarktvorschau 
1985 werden für das Jahr 1984 rund 70 000 Leihar­
beitsverhältnisse ausgewiesen. Allein die längerfri­
stigen Leiharbeitsverhältnisse entsprechen V ollar­
beitsplätzen von etwa 25000 Arbeitern und 12000 
Angestellten. 

Die Entwicklung und die Verbreitung der Über­
lassung von Arbeitskräften in den vergangenen Jah­
ren haben ihre Ursache vor allem auch in der 
Bedürfnis- und Interessenlage der Beschäftiger. 
Diese nehmen die von den Überlassungsunterneh­
men angebotenen Dienste insbesondere deshalb iIl 
Anspruch, weil sie die Arbeitskräfte nicht als eigene 
Arbeitnehmer einstellen müssen. 

Begünstigt durch die gegenwärtige Rechtslage, 
sind auf dem Gebiet der Überlassung von Arbeits­
kräften unerwünschte soziale Auswirkungen ua. 
dadurch eingetreten, daß die Aufstiegsmöglichkei­
ten für überlassene Arbeitskräfte, vor allem durch 
mangelnde Integration in die Beschäftigerbetriebe, 
gemindert sind und die Gefahr der Verdrängung 
von Stammarbeitern aus Kostengründen durch viel­
fach billigere überlassene Arbeitskräfte besonders 
in Betrieben mit hohen betrieblichen Sozialleistun­
gen gegeben ist. 

Außerdem wird den überlassenen Arbeitskräften 
die Erlangung eines festen Arbeitsplatzes zum Teil 
durch sogenannte "Einstellungsverbote" und hohe 
Konventionalstrafen unmöglich gemacht. Die 
Arbeitskräfte und die Beschäftiger können wegen 
solcher Vereinbarungen nach dem Ausscheiden der 
Arbeitskräfte aus dem Überlassungsbetrieb wäh­
rend einer bestimmten Zeit miteinander kein 
Arbeitsverhältnis eingehen. 

Angesichts der sozialen Realität ist unbestreitbar, 
daß der geltende § 9 Abs. 4 AMFG, der vorsieht, 
daß der Überlasser alle Arbeitgeberpflichten und, 
das wirtschaftliche Wagnis zu übernehmen hat, kei­
nesfalls ausreicht, um der spezifischen sozialeri 
Schutzbedürftigkeit der. überlassenen Arbeitskräfte 
Rechnung zutragen. 
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Vor allpm folge~de 
durch die 1gegenwärtlge 
. h' I SIC ugt: . 

I 

Gesichtspunkte werden 
Rechtslage nicht berück-

Die übetIassenen Arbeitskräfte 
sind in ~er Regel nicht durch kollektivvertragli­
che ArlJeitsbedingungen und Löhne geschützt, 
genieß~n keinen ausreichenden Schutz durch 
die Betriebsverfassung im Beschäftigerbetrieb 
und meist auch keinen betriebsverfassungsrecht-­
lichen Kündigungsschutz im Überlasserbetrieb, 
in dem wegen der Art der Tätigkeit der überlas-· 
senen .{\rbeitskräfte kaum je ein Betriebsrat 
errichtet ist, 
verliereh alle Rechte auf Grund'eines Dauerar·· 
beitsverhältnisses durch in der Regel befristet 
abgescHlossene Arbeitsverträge mit dem Über-

I • 

lasser CzB auch den KündIgungsschutz nach 
dem M~tterschutzgesetz), 
unterliegen der Gefahr der Unterlassung der 
Anmeldung zur Sozialversicherung durch den 
Überlasser mit allen daraus entstehenden Nach­
teilen,~or allem für den Pensionserwerb, 
erleiden häufig finanziellen Schaden durch 
dubiose Geschäftspraktiken und fehlende finan·· 
zieHe Grundlagen der "Verleiher". 

Arbeitsv~rträge weisen häufig eine Risikoabwäl­
zung des Uberlassers auf den Arbeitnehmer auf, zB 
wird das Risiko einer geringeren Einsatzmöglich­
keit als 40 iw ochenstunden auf den Arbeitnehmer 
überwälzt,! zuschlagspflichtige Wochen- oder 
Nachtarbeit, wenn sie innerhalb der 40 Wochen­
stunden liegt, nicht abgegolten, außerdem werden 
zum Teil Vollstundenprämien und Pönalzahlungen 
vereinbart. I 

In einem
i 
richtungsweisenden Erkenntnis hat der 

Oberste Gerichtshof am 27.Jänner 1987, 140b 
224/86, festgestellt, daß die Beschränkung des Ent­
geltanspruches der überlassenen Arbeitskräfte bei 
gegebener k-\rbeitsbereitschaft auf die tatsächlich 

I 

erbrachte Arbeitsleistung eine verbotene Risikoab-
wälzung da~stellt und der Überlasser in einem der­
artigen Fall den Tatbestand der unerlaubten 
ArbeitsverrrÜttlung verwirklicht. 

I 

5. Die GruJdsätze der Neuregelung 
I 

Absoluterl Vorrang der Neuregelung soll der 
arbeits- una sozialrechtlichen Absicherung der 
überlassenen Arbeitskräfte zukommen. Die 
gewerbsmäßigen Überlassungsunternehmen sollen 
der Konzessionierungspflicht durch die Gewerbe­
behörden uAterliegen. Für jene Unternehmen, die 
für die (vo~bergehende) Überlassung von Arbeits­
kräften keiner Konzession bedürfen, soll eine 
Anzeigeverppichtung gegenüber der Arbeitsmarkt­
verwaltung !bestehen. Dazu soll noch eine wir­
kungsvolle Überwachung der Überlassungstätigkeit 
in Verbindting mit empfindlichen Sanktionsdro­
hungen tretJn. Dadurch soll gewährleistet werden, 
daß auch für die Arbeitskräfte der Überlassungsun-

I 

I 

ternehmen jener soziale Standard Wirklichkeit 
wird, der für den Großteil der sonstigen Arbeitneh­
mer selbstverständlich und in einem modernen 
Wohlfahrtsstaat unverzichtbar ist. 

Vereinbarungen zum Nachteil der überlassenen 
Arbeitskräfte sollen verboten sein, Ansprüche der in 
einem Arbeitsverhältnis zum Beschäftigerbetrieb 
stehenden Arbeitnehmer aus Kollektivverträgen 
sollen auch den überlassenen Arbeitskräften zugute 
kommen. Die weitgehend rechtlose, billige "Leihar­
beitskraft" soll der Vergangenheit angehören. 

Durch genaue Vorschriften, deren Einhaltung 
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der lega­
len Existenz der Überlassungsunternehmen ist, 
wird eine den sozialen und arbeitsrechtlichen Prin­
zipien entsprechende Vertragsabwicklung sicherge­
stellt. Engmaschige Abgrenzungsbestimmungen, 
insbesondere zum Werkvertrag, sollen Umgehun­
gen vorbeugen. 

Die sorgfältige Kontrolle der Tätigkeit der Übe.r­
lassungsunternehmen in Verbindung mit der Mög­
lichkeit der Entziehung der Konzession bzw. 
Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften 
sowie der Verhängung empfindlicher Geldstrafen 
soll eine weitgehende Beseitigung von allfälligen 
Mißständen bringen. 

Die Anzeigepflicht der in beschränktem Ausmaß 
im Rahmen eines sonstigen Gewerbes betriebenen 
Arbeitskräfteüberlassung in Verbindung mit der 
Möglichkeit der Untersagung ist geeignet, eine 
Kontrolle und Eingriffsmöglichkeit auch in diesem 
wichtigen Bereich zu bieten. . 

Für die sonstige nicht konzessionspflichtige 
Überlassung von Arbeitskräften soll zwar keine An­
zeigepflicht vorgesehen werden, jedoch die Gel­
tung der zum Schutz der Arbeitskräfte unerläßli­
chen Bestimmungen (Abschnitte II und IV). Für die 
konzessionspflichtige gewerbsmäßige Überlassung 
sollen wegen der hier besonders deutlichen gegen­
sätzlichen Interessenlage zwischen Überlassern und 
Arbeitskräften noch weitere Absicherungen erfol­
gen (Abschnitt III). 

Bestimmte wirtschaftliche Vorgänge und soziale 
Dienste, bei denen typischerweise die charakteristi­
schen Probleme der Arbeitskräfteüberlassung nicht 
auftauchen, sollen ausdrücklich vom .Regelungsbe­
reich des Gesetzentwurfes ausgenommen werden. 

Andererseits soll dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten die Mög­
lichkeit eingeräumt werden, durch Verordnung für 
bestirrimte Teilbereiche Sonderregelungen zu schaf­
fen, wenn nachteilige arbeitsmarktpolitische Ent­
wicklungen auf dem Gebiete der Beschäftigung von 
überlassenen Arbeitskräften. auftreten. 
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6. Verfassungsrechtliche Überlegungen 

Der Gesetzentwurf regelt einen Teil des Berei­
ches "Arbeitsvermittlung" sowie die dem Überlas­
sungsverhältnis eigenen arbeitsrechtlichen Bezie­
hungen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 
Beschäftiger und ist somit dem Kompetenztatbe­
stand des Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG (Arbeitsrecht) 
zuzuordnen. 

Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG wurde durch die B­
VG.-Novelle 1974, BGBL Nr.444, neu gefaßt. In 
den Erläuterungen wird darauf verwiesen, daß der 
Begriff "Arbeitsrecht" in der Rechtsordnung und 
der Lehre hinreichend bestimmt ist. Der Kompe­
tenztatbestand ,,Arbeitsrecht" ist daher mit dem 
Zeitpunkt 1. Jänner 1975 zu versteinern. Bereits 
damals wurde das sogenannte "Leiharbeitsverhält­
nis" als arbeitsrechtliches Problem gesehen. 

Die Änderungen der Gewerbeordnung beruhen 
naturgemäß auf dem Kompetenztatbestand "Ange­
legenheiten des Gewerbes und der Industrie" des 
Art. 10 Abs. 1 Z 8. 

Die Überlassung von Bediensteten durch 
Gebietskörperschaften oder durch einen Gemein­
deverband mußte wegen Art.21 B-VG aus dem 
Regelungsbereich des Art. I des Gesetzentwurfes 
ausgeschlossen bleiben. Die Überlassung von land­
und forstwirtschaftlichen Arbeitern und Angestell­
ten wurde wegen Art. 12 Abs. 1 Z 6 nicht erfaßt. 

Ergänzend können für die Kompetenz des Bun­
des für einzelne Regelungen dieses Gesetzentwur­
fesauch der Tatbestand "Sozialversicherungswe­
sen" des Art. 10 Abs.l Z 11 B-VG sowie der 
Art. 23 Abs. 4 B-VG herangezogen werden. 

Neben den bereits angeführten Kompetenztatbe­
ständen werden durch einzelne im vorliegenden 
Entwurf enthaltene Bestimmungen auch Aspekte 
des Kompetenztatbestandes "Zivilrechtswesen" des 
Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG berührt. 

Soweit die Vollziehungsaufgaben nach diesem 
Gesetzentwurf von unmittelbaren Bundesbehörden 
wahrgenommen werden, beruht die Zulässigkeit 
für· eine derartige Vollziehung auf Art. 102 Abs. 2 
B-VG und den darin genannten Angelegenheiten 
,,Arbeitsrecht" und "Sozialversicherungswesen". 

7. Materialien 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
lagen bei seinen Überle&ungen zu einer gesetzli­
chen Neuregelung der Überlassung von Arbeits­
kräften vor allem zwei von ihm in Auftrag gege­
bene Studien vor: 

"Die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung 
- Verbot oder Regelung" von o. Universitätspro­
fessor Dr. Gerhard Schnorr (Wiener Beiträge zum 
Arbeits- und Sozialrecht - Band 10) . uno "Die 
gewerbsmäßig betriebene Arbeitskräfteüberlassung 

im Spannungsfeld von Verbot und Neuordnung'-' 
von Dr. Walter Geppert (Band 3 der Rechts- und 
sozialwissenschaftlichen Schriftenreihe der Kam­
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien). 

Überdies ist die von der Allgemeinen Fachgruppe 
des Gewerbes der Wiener Handelskammer in Auf­
trag gegebene Studie "Ökonomische und soziale 
Aspekte der Personalbereitstellung" von Universi­
tätsdozent Dr. Gerhard Clemez, Mag. Doris Grün­
wald und Dr. Stephan Mikinovic, welche auch wei­
tere Literaturhinweise enthält, zu erwähnen. 

Diese Studien wurden zum Teil auch bei der 
Ausarbeitung der Erläuterungen zu diesem Gesetz­
entwurf berücksichtigt und verwertet. 

8. Vorgeschichte des Gesetzentwurfes 

Im Jahre 1977 wurde ein Gesetzentwurf zur 
Begutachtung ausgesandt, der ein umfassendes 
Verbot der Leiharbeit vorsah. Wegen mangelnder 
Zustimmung unterblieb eine weitere Behandlung 
dieses Gesetzentwurfes. 

Im Jahre 1982 wurde neuerlich ein Gesetzent­
wurf zur Begutachtung ausgesandt, der ein generel­
les Verbot der Leiharbeit mit Ausnahmen in sozial 
unbedenklichen und wirtschaftlich notwendigen 
Fällen anstrebte. Dieser Entwurf enthielt bereits 
sozial- und arbeitsrechtliche Regelungen zum 
Schutz der überlassenen Arbeitskräfte. Auch die­
sem Gesetzentwurf blieb jedoch weitgehend die 
Zustimmung versagt. 

Im Dezember 1985 ging jener Gesetzentwurf in 
die Begutachtung,' der als Ausgangspunkt für alle 
weiteren Bemühungen zur gesetzlichen Regelung 
der Leiharbeit angesehen werden kann. Er ver­
suchte die Probleme der Leiharbeit nicht mehr mit 
einem grundsätzlichen Verbot, sondern primär mit 
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften zum 
Schutz der überlassenen Arbeitskräfte und einem 
strengen Konzessionierungsverfahren für die 
gewerblichen Personalbereitsteller zu lösen. 

Auf der Grundlage dieses Begutachtungsentwur­
fes und der in der Begutachtung vorgebrachten 
Anregungen, Kritiken und Verbesserungsvor­
schläge wurde eine Ministerratsvorlage erstellt und 
am 1. Juli 1986 als Regierungsvorlage erstmals dem 
Parlament zugeleitet (1046 Blg.NR XVI. GP). 

Eine parlamentarische Behandlung unterblieb 
jedoch wegen des vorzeitigen Endes der Legislatur­
periode. Es wurde daher die Gelegenheit wahrge­
nommen, auf der Basis der genannten Regierungs­
vorlage unter Einbeziehung des Bundesministe­
riums für wirtschaftliche Angelegenheiten in 
Gespräche mit den Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, Vereinigung Öster­
reichischer Industrieller; Österreichischer Arbeiter­
kammertag, Österreichischer Gewerkschaftsbund) 
einzutreten, um jene Rechte, hinsichtlich derer bis-

450 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 28

www.parlament.gv.at



450 der Beilagen 15 

her noch keine völlige Übereinstimmung erzielt 
worden war, einer einvernehmlichen Regelung 
zuzuführen.1 Mit dem nunmehr vorliegenden 
Gesetzentw4rf sollte ein tragfähiger Komprorniß 
zwischen den maßgeblichen Interessengruppen 
gefunden wprden sein. 

I 
9. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

! 

Durch dein Gesetzentwurf treten keine finanziel­
len Mehrleihungen im Sachaufwand ein. In perso­
neller Hinsi~ht wird vor allem wegen der nach dem 
Gesetzentwurf unerläßlichen Verfahrenshandlun­
gen und Kontrollrnaßnahmen jedenfalls für die 
unmittelbar davon betroffenen Behörden ein 
geringfügige? personeller Mehrbedarf entstehen, 
dessen Ausmaß wegen der nicht genau vorherzuse­
henden Auslwirkungen der neuen Regelung- auf das 
Verhalten ider betroffenen Wirtschaftssubjekte 
noch nicht mit Sicherheit angegeben werden kann. 

Zu Art. I I B. o.,ond,rer Tcil 

I 

Zu § 1: 

Mit Abs. 1 soll der Geltungsbereich des Gesetz­
entwurfes im Sinne einer umfassenden Regelung 
umschrieberi werden. Von ihm sollen lediglich die 
im Abs. 2 dxativ aufgezählten Fälle ausgenommen 

• I 

sem. I '" 
Abs. 2 Z [ und 2 enthalten Im wesentlIchen dIe 

verfassungstechtlich gebotenen Ausnahmen. Im 
Hinblick a~f die generelle Ausnahme der Überlas­
sung von A,tbeitskräften durch den Bund oder ein 
Land wird iluch die Zuweisung von Bundes- oder 
Landeslehr~rn an Privatschulen als "lebende Sub-

- ventionen" gemäß den § 17 ff. des Privatschulgeset­
zes, BGBI. Nr. 244/1962 idF BGBI. Nr. 290/1972, 
und gemäß den §§ 4 ff. des land- und forstwirt­
schaftlichen: Privatschulgesetzes, BGBI. Nr.318/ 
1975, ~on id!ese~ Gesetzentwurf nich: berüh~. 
Auch dIe Täugkelt der land- und forstwIrtschaftlI­
chen MascHinen- und Betriebshilferinge wird durch 
diesen Ges~tzentwurf nicht eingeschränkt. 

I 

Abs. 2 Z 6 bis 7 enthalten jene Ausnahmen, die 
aus sachlich'en Gründen gerechtfertigt sind. Für alle 
diese Fälle ~st charakteristisch, daß die Arbeitskraft 

I 

von ihrem Arbeitgeber nicht ständig, sondern nur 
vorübergeh~nd aus besonderen Anlaßfällen einem 
Dritten zur Erbringung von Arbeitsleistungen in 
dessen Betrieb überlassen wird. 

Z 3 sieht ,eine Ausnahme für im Wirtschaftsleben 
unbedingt erforderliche Überlassungen von Fach­
kräften im !Zusammenhang mit technischen Anla­
gen oder 11aschinen vor. Eine besondere zeitliche 
Nähe zu e'iner bestimmten Lieferung ist hierbei 
nicht erfor~erlich. Allerdings muß der Wert der 
Sachleistun~ überwiegen. Zur Sachleistung zählt 

I 

auch die Software. Die Überlassung einer Büro­
kraft gemeinsam mit dem Verkauf oder der Ver­
mietung einer Schreibmaschine wäre hingegen ein­
deutig als unzulässiger Umgehungsversuch der 
zwingenden Vorschriften des Gesetzentwurfes zu' 
werten. 

Von der Regelung der Z 3 sollen auch Mischfor­
men der Vertragstypen Kauf und Miete (zB Lea­
sing, Franchising) umfaßt werden. 

Unter technischen Anlagen wären maschinelle 
Anlagen, nicht jedoch Wohn~, Geschäfts- oder 
Fabriksgebäude oder andere aaulichkeiten zu ver­
stehen. 

Zu den Maschinen zählen Kraft- und Arbeitsma­
schinen. Nicht zu den Maschinen im Sinne dieser 
Ausnahmebestimmung zählen Kraftfahrzeuge, das 
sind durch Maschinenkraft angetriebene Straßen­
fahrzeuge zur Beförderung von Personen und 
Gütern (Personen- und Lastkraftwagen). 

Die Überlassung von Arbeitskräften im Zusam­
menhang mit der Vermietung von Kraftfahrzeugen 
ist schon gemäß § 103 Abs. 1 lit. c Z 22 der Gewer­
beordnung 1973 nicht mehr im Berechtigungsum­
fang des betreffenden Gewerbes enthalten. In den 
Erläuterungen zur Gewerbeordnung 1973 (vgl. 395 
Blg.NR XIII. GP) wird diese Änderung gegenüber 
früher mit der klarstellenden Abgrenzung des Ver­
mietens von -Kraftfahrzeugen von den konzessio­
nierten Beförderungsgewerben nach dem Gelegen­
heitsverkehrs-Gesetz, BGBI. Nr. 85/1952, und dem 
Güterbeförderungsgesetz, BGBI. Nr.63/1952, 
begründet. Sofern bei der Ausübung der zuletzt 
erwähnten Gewerbe die Beistellung eines Lenkers 
vorgesehen ist, wird diese auch weiterhin wie bisher 
möglich sein, ohne daß die zusätzlichen Erforder­
nisse dieses Gesetzentwurfes zu beachten sind. 

Z 4 berücksichtigt die Erfordernisse der wirt­
schaftlichen Praxis und nimmt insbesondere einige 
Fälle der Arbeitskräfteüberlassung aus, sofern beim 
Überlasser und beim Beschäftiger ein über die 
bloße Überlassung hinausgehendes gemeinsames 
wirtschaftliches Ziel besteht. 

Die Beschränkung der Ausnahmeregelung auf 
einige genau umschriebene Sachverhalte erfolgt, 
um keine Möglichkeiten für Umgehungen der Vor­
schriften des Gesetzentwurfes zu eröffnen. Die 
Ausnahmeregelung soll vor allem die betriebliche 
Zusammenarbeit erleichtern: und daher die Überlas­
sung von Arbeitskräften innerhalb einer gemeinsa­
men Einrichtung sowie die Entsendung an ein 
beteiligtes Unternehmen, zur Erfüllung gemeinsam 
übernommener Aufträge oder zum Zweck der Ver­
besserung der Produktionsvoraussetzungen erfas­
sen. Nicht begünstigt werden soll jedoch die Ein­
gliederung der überlassenen Arbeitskräfte in die 
Produktion bzw. sonstige Aufgabenerfüllung. 
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Die Ausnahmeregelung für Arbeitskräfteübetlas­
sungen bei der betrieblichen Zusammenarbeit soll 
insbesondere die Abwicklung sogenannter "Know­
how-Verträge" und die Überwachung von Toch­
terunternehmen durch Arbeitskräfte des Stammun­
ternehmens oder von Unternehmen eines Schuld­
ners durch Arbeitskräfte des Kreditgebers erleich­
tern. 

Ein gemeinsamer Auftrag (lit. a) wird nur dann 
angenommen werden können, wenn sich der Bei­
trag des arbeitskräfteüberlassenden Arbeitgebers 
nicht in der bloßen Abstellung der Arbeitskräfte 
erschöpft, sondern diesen Arbeitgeber auch die 
wesentlichen Verpflichtungen treffen, die sich aus 
der Erfüllung eines gemeinsam übernommenen 
Auftrages (Werkvertrages) ergeben. Eine Aus­
nahme nach dieser Bestimmung soll weiters nur 
dann gegeben sein, wenn die Überlassung aus­
schließlich auf die Abwicklung der Aufgabe 
beschränkt ist und gesichert ist, daß die Arbeits­
kraft nach Beendigung der Entsendung in das 
Stamm unternehmen zurückkehrt. 

Die vor allem zwischen Angehörigen der freien 
Berufe übliche gemeinsame Verwendung von 
Arbeitskräften im Rahmen von Praxis- oder Kanz­
leigemeinschaften (lit. c) ist vielfach unvermeidlich 
und in der Regel unproblematisch. Auch für die 
Arbeitskräfte ist es in diesen Fällen meist von V or­
teil, daß sie nur einen formalen Arbeitgeber haben. 

Durch die ständige enge räumliche Zusammen­
arbeit aller Beteiligten scheint gewährkistet, daß 
der Arbeitskraft keine spezifischen Nachteile aus 
der Überlassung entstehen. 

Z 5 berücksichtigt die besonderen wirtschaftli­
chen Gegebenheiten innerhalb eines Konzerns. Die 
Definition des Konzerns ergibt sich aus § 15 
Aktiengesetz sowie § 115 GesmbHG, der 1980 
wortgleich dem § 15 Aktiengesetz nachgebildet 
wurde: 

"Sind rechtlich selbständige Unternehmen zu 
wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Lei­
stung zusammengefaßt, so bilden sie einen Kon­
zern; die einzelnen Unternehmen sind Konzernun­
ternehmen. 

Steht' ein rechtlich selbständiges Unternehmen 
auf Grund von Beteiligungen oder sonst unmittel­
bar unter dem beherrschenden Einfluß eines ande­
ren Unternehmens, so gelten das herrschende und 
das abhängige Unternehmen zusammen als Kon­
zern und einzeln als Konzernunternehmen. " 

Diese Ausnahme soll jedoch nicht für konzes­
sionspflichtige Überlassungsunternehmen gelten, 
die einem Konzern eingegliedert sind. 

Z 6 soll jene gemeinschaftsbezogenen Einrich­
tungen ausnehmen, die soziale oder karitative Auf­
gaben erfüllen und Hilfe in besonderen Lebensum­
ständen bieten. Von dieser Ausnahme sollen neben 

den Einrichtungen der Körperschaften öffentlichen 
Rechts auch die von der öffentlichen Hand geför­
derten Vereine und Institutionen, die vorrangig 
arbeitsmarkt-, familien- oder gesundheitspoliti­
schen Interessen sowie der Erhaltung bzw. Verbes­
serung der sozialen, kulturellen oder soziokulturel­
len Umwelt dienen, erfaßt werden. ' 

Der Begriff "im Rahmen sozialer Dienste" soll 
umfassend verstanden werden und die vielfältigen 
Formen von Leistungen für die Gemeinschaft ein­
schließen. Als "sozialer Dienst" ist vor allem auch 
die Eröffnung bzw. Erhaltung von Beschäftigungs­
möglichkeiten aus sozialen Erwägungen zu 
betrachten. Jede uneigennützige Hilfestellung für 
sozial Bedürftige oder gesellschaftlich Benachtei­
ligte durch öffentlich geförderte Vereine oder Ein­
richtungen soll unter diese Bestimmung fallen. 
Auch Umweltschutz- und Kulturinitiativen, die 
eine soziale Funktion erfüllen, werden als "soziale 
Dienste" zu werten sein. 

Z 7 nimmt die Überlassung von Arbeitskräften 
im Rahmen der Entwicklungshilfe wegen der spezi­
fischen Sach- und Interessenlage von der Anwen­
dung des Gesetzentwurfes aus. Zu denken ist in 
diesem Zusammenhang vor allem an die Überlas­
sung von Fachkräften zur Bildung, Ausbildung und 
Betreuung von Angehörigen der Entwicklungslän­
der, zur Ausbildung und zum Einsatz von Entwick­
lungshelfern und Experten, zur Planung und 
Durchführung von Entwicklungshilfevorhaben in 
Entwicklungsländern und zur Ausarbeitung ent­
sprechender Pläne und Studien. 

Abs. 3 soll bewirken, daß für die nicht konzes­
sionspflichtige Überlassung zwar der unumgängli­
che Mindeststandard gewahrt bleibt, aber jene 
Regelungen, die auf die konzessionspflichtige 
Überlassung zugeschnitten sind, nur für diese gel­
ten. Die nicht konzessionspflichtige Überlassung 
soll weitgehend ohne spezielle Beschränkungen vor 
sich gehen können, weil sie in der Regel auch vom 
Standpunkt der Arbeitskräfte unbedenklich ist. 

Zu § 2: 

Der Zweck der Regelung soll im Hinblick auf 
die besondere Bedeutung ausdrücklich hervorgeho­
ben werden. International besteht Einigkeit, daß 
die "Leih arbeit" ein integrierender Bestandteil des 
Arbeitsmarktes ist und dessen gesamte Abläufe 
beeinflußt. Die arbeitsmarktpolitische Komponente 
der "Leiharbeit" kann daher nicht unberücksichtigt 
bleiben. Gegen Störungen und Verzerrungen des 
Arbeitsmarktes, insbesondere auch in Teilberei­
chen, muß Vorsorge getroffen werden. 

Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt muß 
- nicht zuletzt zum Schutz aller Arbeitskräfte und 
zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Wirt­
schaftsentwicklung - entgegengewirkt werden. 
Dem besonderen Schutzbedürfnis der überlassenen 
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~rbeitskräf~e im Sp~n~ungsverhältnis zwisc~en 
Uberlasser iund Beschafuger kann nur durch eme 
entspreche~de gesetzliche Regelung Rechnung 

I getragen werden. 

Abs. 2 s~~llt zur Vermeidung von Mißverständ­
nissen klar,1 daß die Überlassung von Arbeitskräften 
auch weite~hin nicht ohne Zustimmung der Arbeits­
kräfte erfolgen darf. Anders ist die Sachlage nur, 
wenn der Vertrag mit der Arbeitskraft die Überlas·· 
sung ausdrücklich vorsieht. Iri diesem Fall ist eine 
gesonderte Zustimmung zu jeder einzelnen Über·· 
lassung nicht erforderlich. Bei Verletzung des im 
Abs. 3 festgelegten Grundsatzes wird der Überlas·· 
ser mit der . Einleitung eines Konzessionsentzie·· 
hungsverfahrens zu rechnen haben. Überdies wer·· 
den Überlasser bzw. Beschäftiger mit Verwaltungs·· 
strafen belegt werden können, wenn sie versuchen, 
betriebliche Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehrrter des Beschäftigers zu deren Nachteil 
zu verände'rn und überlassene Arbeitskräfte als bil·· 
lige Altern~tive einzusetzen. 

Zu p: I 

Die Reg~lung der Überlassung von Arbeitskräf.· 
ten, die vo; allem durch das Dreiecksverhältnis der 
beteiligten i Personen charakterisiert ist, erfordert 
eine genaJe Begriffsabgrenzung. Dazu soll diese 
Bestimmun~ dienen. 

I 

Hervorzhheben ist dabei, daß insbesondere einer 
Umgehungi der zwingenden Vorschriften dieses 
Gesetzent~urfes durch ein Ausweichen auf Ver­
tragsbezieHungen, die kein Arbeitsverhältnis, son­
dern nur I ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis 
begründen,! durch eine ausdrückliche Einbeziehung 
der arQeitn~hmerähnlichen Verhältnisse vorgebeugt 

. werden soll. Die Umschreibung der Arbeitnehmer­
ähnlichkeit I von Personen orientiert sich an der im 
Arbeits- U1~d Sozialgerichtsgesetz, BGBI. Nr.l041 
1985, im § r1 Abs. 3 enthaltenen Definition. 

Zu § 4: 

Diese Bcrstimmung soll eine Orientierungshilfe 
zur Verhinaerung von Umgehungen bieten. 

I 

Grundsä~zlich sollen jene Fälle, in denen ein 
Werkuntenlehmer ausschließlich zur Herstellung 
eines Werkes, für dessen ordnungsgemäßes Zustan·· 
dekommen er die Verantwortung trägt, Hilfsperso·· 
nen (Erfüllungsgehilfen) in den Betrieb des Werk· 
bestellers sendet, nicht vom Regelungsbereich des 
Gesetzentwurfes erfaßt sein. 

Der Abschluß von Werkverträgen soll, soweit er 
nicht mißbräuchlich zur Umgehung der Ziele der 
vorgesehenen Regelung erfolgt, keinesfalls 
erschwert oder verhindert werden. Die im Rahmen 
von Werkverträgen übliche Verwendung von Erfül·· 
lungsgehilfen stellt grundsätzlich keine Überlas·· 
sung von !Arbeitskräften dar. So wird etwa die 
G''''Jmngivon W,m,- und Info,tänd,n od" von 

i 

Auslagen in der Regel nicht als Überlassung zu 
werten sein, sondern als "echter" Werkvertrag. 
Allen Versuchen, durch den Abschluß eines Werk­
vertrages die für die Überlassung von Arbeitskräf­
ten geltenden gesetzlichen Schranken zu umgehen, 
soll jedoch vorgebeugt werden. 

In diesem Sinne soll mit dieser Bestimmung 
sichergestellt werden, daß durch die Erweckung 
eines Anscheines, der nicht auf das Vorliegen einer' 
Arbeitskräfteüberlassung schließen läßt, noch kei­
neswegs die Nichtanwendbarkeit der entsprechen­
den Gesetzesbestimmungen erreicht werden kann. 

Wegen der niemals ganz auszuschließenden 
Umgehungsversuche soll die wirtschaftliche Funk­
tion der in Frage stehenden Vertragsverhältnisse 
eingehend geprüft werden und für die Zuordnung 
zum Tatbestand der Arbeitskräfteüberlassung ent­
scheidend sein. 

Der allgemeine Grundsatz des Abs. 1 lehnt sich 
an die entsprechenden steuetrechtlichen Bestim­
mungen (zB § 21 Bundesabgabenordnung) an. 

Abs.2 befaßt sich speziell mit dem Werkvertrag, 
der erfahrungsgemäß am häufigsten zur Umge­
hung der bei der Arbeitskräfteüberlassung zu 
beachtenden Regeln Verwendung findet. Sofern 
ein für den Werkvertrag, typisches Merkmal nicht 
vorhanden ist (Z 1, 2 und 4) oder ein für den 
Werkvertrag völlig untypisches Merkmal (Z 3) 
gegeben ist, wird das Vorliegen des Tatbestandes 
der Arbeitskräfteüberlassung angenommen. Auch 
wenn für die Klasslfizierung als Werkvertrag an 
sich bereits die Kombination einzelner für den 
Werkvertrag typischer Sachverhaltselemente aus­
reichend sein mag, muß zur Abgrenzung von der 
Arbeitskräfteüberlassung die Erfüllung sämtlicher 
im Regelfall zutreffenden Merkmale (einschließlich 
des Fehlens bestimmter, auf eine Arbeitskräfteüber­
lassung hinweisenden Sachverhaltselemente) ver­
langt werden, um der Erfahrung Rechnung zu tra­
gen, daß häufig die Überlassung von Arbeitskräften 
den eigentlichen Zweck des Werkvertrages bildet. 

Z 1 des Abs. 2 stellt darauf ab, daß von den 
Erfüllungsgehilfen des Werkunternehmers ein völ­
lig eigenständiges Werk erbracht wird oder diese 
an der Herstellung eines Werkes mitwirken, das 
sich von allen im Bestellerbetrieb gewöhnlich 
erbrachten Leistungen deutlich abhebt. Eine Ein­
bindung in die üblichen Arbeitsgänge des Besteller­
betriebes unter dem Deckmantel der Erfüllung 
eines Werkvertrages soll ausgeschlossen werden. 
Die Rückführbarkeit des Arbeitsergebnisses auf 
den Werkunternehmer als dessen Leistung verlangt 
vor allem die ihm hinsichtlich der Werkentstehung 
zukommende Dispositionsgewalt. 

Zur Erreichung dieses Zieles tragen auch die Z 2 
und 3 bei. Aber nicht jede Benutzung von Geräten 
soll die Einstufung als Überlassung zur Folge 
haben, sondern nur jene, die bei Würdigung aller 
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Umstände des konkreten Falles das Vorliegen des 
Tatbestandes der Überlassung von Arbeitskräften 
erhärtet, 

Eine ergänzende Verwendung von Material oder 
Werkzeug des Werkbestellers, die in der Praxis aus 
Zweckmäßigkeitsgründen oft unvermeidlich ist, 
wird zugestanden. Dasselbe gilt für Weisungen des 
Werkbestellers, mit denen im Regelfall zu rechnen 
ist, zum Beispiel die Zuweisung von Räumlichkei­
ten, die Einschärfung besonderer Rücksichtnahme 
auf bestehende Einrichtungen, die Warnung vor 
Gefahrenquellen, schließlich auch vertraglich ver­
einbarte Spezifikationen, wie etwa die Mitteilung 
von Wünschen hinsichtlich der farblichen Gestal­
tung, die Auswahl unter mehreren möglichen Vari­
anten (etwa welche Fliesen, Tapeten, Furniere Ver­
wendung finden sollen) usw. Die zur Erstellung des 
Werkes erforderlichen fachlichen, organisatori­
schen und zeitlichen Dispositionen müssen jedoch 
beim Werkunternehmer verbleiben.' 

Durch das in Z 4 genannte Erfordernis der Haf­
tung des Werkunternehmers für den Erfolg der 
Werkleistung soll klargestellt werden, daß der 
Werkunternehmer die Gefahr für das von ihm bei­
gestellte Material und für das Werk bis zur Über­
nahme trägt. 

Zu § 5: 

Abs. 1 enthält den allgemeinen Grundsatz, daß 
der Überlasser die Pflichten des Arbeitgebers zu 
tragen hat, wenn die .überlassene Arbeitskraft in 
einem Arbeitsvertragsverhältnis zu ihm steht. Wenn 
nur ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis gegeben 
ist, ergeben Sich die Pflichten des Überlassers aus 
der konkreten Gestaltung dieses Verhältnisses. 

Der besondere Hinweis auf die Einhaltung der 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften dient 
der Klarstellung. Für die grenzüberschreitende 
Überlassung vom Ausland nach Österreich sieht 
Artikel N des Gesetzentwurfes in Abänderung des 
Allgemeinen SozialversicherungsgesetZeS vor, daß 
die Erfüllung der sozialversicherungsrechtlichen 
Verpflichtungen grundsätzlich dem Beschäftiger 
obliegt. Abs. 2 legt den Beschäftigungsort im Sinne 
des ASVG fest. Bei einem inländischen Überlasser 
soll der Standort dieses Betriebes maßgeblich sein, 
um einen kontinuierlichen Versicherungsverlauf bei 
einem zuständigen Sozialversicherungsträger zu 
ermöglichen. Hat der Überlasser keinen Standort 
im Inland, soll der Standort des Betriebes des 
Beschäftigers maßgeblich sein. 

Zu § 6: 

Abs. 1 normiert die Verpflichtung des Beschäfti­
gers zur Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvor­
schriften. Sie schließt die strafrechtliche Verant­
wortung ebenso mit ein wie auch das Leistungsver­
weigerungsrecht der Arbeitskraft bei mangelhaften 

Arbeitnehmerschutzvorkehrungen. Nicht nur für 
die öffentlich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzvor­
schriften soll dies gelten, sondern auch für jene 
Fürsorgepflichten, die sich im allgemeinen aus 
einem Arbeitsverhältnis ergeben (Abs.3). Damit 
wird jedenfalls eine gleiche Behandlung der über­
lassenen Arbeitskräfte mit jenen erreicht, die zum 
Beschäftiger in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
ohne daß es der Fiktion eines Arbeitsvertrages zwi­
sehendem Beschäftiger und der überlassenen 
Arbeitskraft bedarf. 

Aus Abs. 2 ergibt sich, daß für den technischen 
Arbeitnehmerschutz nur der Beschäftiger allein ver­
antwortlich ist. Für die übrigen Bereiche des Arbeit­
nehmerschutzes, die unter dem Begriff des persön­
lichen Arbeitsschutzes zusammengefaßt werden 
können, wie insbesondere den Arbeitszeitschutz 
und den besonderen Personenschutz, kann aller­
dings der Überlasser nicht aus der Verantwortung 
entlassen werden, sei es, weil er die Arbeitskraft an 
mehrere Beschäftiger überläßt oder weil nur ihm 
als Arbeitgeber besondere persönliche Umstände 
der Arbeitskraft bekannt sind und ihm daher die 
Aufgabe zukommen muß, die Beschäftiger auf die 
daraus hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitneh­
merschutzvorschriften sich ergebenden Konsequen­
zen aufmerksam zu machen. 

Nach Abs. 4 soll den Überlasser die Pflicht tref­
fen, die Überlassung unverzüglich zu beenden, 
wenn er im Rahmen der Erfüllung seiner Obsorge­
pflichten Kenntnis erlangt, daß beim Beschäftiger 
die Arbeitnehmerschutz- und Fürsorgepflichten 
nicht eingehalten werden. 

Zu § 7: 

Durch Abs. 1 sollen die überlassenen Arbeits­
kräfte hinsichtlich ihrer haftpflichtrechtlichen Stel­
lung gegenüber dem Beschäftiger allen anderen 
Arbeitskräften des Beschäftigers gleichgestellt wer­
den. 

Abs. 2 stellt hinsichtlich allfälliger Regreßforde­
rungen von Sozialversicherungsträgern die überlas­
sene Arbeitskraft einem im Beschäftigerbetrieb täti­
gen Arbeitnehmer gleich. 

Zu § 8: 

Diese Vorschrift soll insbesondere dem Schutz 
der überlassenen Arb~itskräfte dienen. Gemäß 
Abs. 1 sollen Ansprüche der überlassenen Arbeits­
kräfte, welche ihnen auf Grund ihrer bereits 
erbrachten Arbeitsleistungen nach Gesetz, V erord­
nung, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung 
zwingend zustehen, vertraglich nicht ausgeschlos­
sen werden können. 

Nach Abs. 2 sollen Vereinbarungen zwischen 
Überlasser und Beschäftiger, welche gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes verstoßen, 
verboten sein. Dadurch soll sowohl der Abschluß 
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solcher Vereinbarungen verhindert als auch di~! 
Durchsetzbarkeit daraus entspringender Forderun·· 
gen ausgeschlossen werden. Von dem Verbot sol­
len insbesdndere Vereinbarungen erfaßt werden, 
~elche de~'lüberlassenen Ar.beits~aft den Abschlu~ 
emesArbellSvertrages für die Zelt nach der Beendi­
gung der Überlassung erschweren oder unmöglich 
machen. I 

I 

Nach de~ Judikatur des OGH zu § 879 ABGB 
gelten verbotene Bedingungen als dem Vertrag 
nicht zugesbtzt. 

Zu § 9: 

D· I. ·h d . I lese Bestimmung entspnc t en ana ogen 
Regelungerl im Arbeitsmarktförderungsgesetz und 
im Ausländbrbeschäftigungsgesetz und verfolgt den 
gleichen zteck wie diese. 

i 

Zu § 10: i 

Durch Abs. 1 sollen der überlassenen Arbeits­
kraft vor allem für den Fall, daß keine kollektivver­
traglichen . Regelungen bestehen, unabdingbare 
Mindestansprüche gewährleistet werden. Bei der 
Beurteilungl der Angemessenheit des Entgeltes soll 
das eine~ vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Beschäftigetbetriebes zustehende kollektivvertragli­
ehe Entgel~ berücksichtigt werden. Dadurch soll 
sowohl die I zunehmende Beschäftigung überlasse­
ner Arbeitskräfte zu wesentlich schlechteren Bedin-

I. . 
gungen als flUch die Verzerrung des Wettbewerbes 
durch den Einsatz von Leiharbeitskräften zurück­
gedrängt und das Prinzip "Gleiche Löhne für glei­
che Arbeit" wenigstens' annähernd verwirklicht 
werden. 

I 

Abs. 2 soll eine Abwälzung des Beschäftigungsri-
sikos auf I die Arbeitskraft verhindern. Der 
Anspruch a~f Entgeltfortzahlung nach dem Durch­
schnitt der letzten dreizehn Wochen soll das Risiko 
eines für die Arbeitskraft nicht zu erwartenden 
plötzlichen ~ Einkommensabfalles nach längeren 
P~asen mit iüberwiegender :wöchentlich~r Mehrar­
beit herabsetzen und damit den Anreiz für den 
Überlasser, ein geringeres Beschäftigungsausmaß 
zu vereinbaren, vermindern. Das im § 11 Abs. 2 Z 1 
und 2 vorgesehene Verbot der Einschränkung des 
(vollen) En~geltanspruches auf die Beschäftigungs­
dauer könrhe ohne diese Absicherung teilweise 
umgangen .Jverden. Die mindestens 14tägige Kün­
digung.sfrist i (Abs. ~). dient ebenfalls de~ Ziel ?er 
Vermeidung der RlSIkoabwälzung auf die Arbeits­
kraft. Darü~er hinaus soll auch sichergestellt wer­
den, .daß die: Arbeit~kraft ni~ht einseitig d~rch über­
mäßig lange Kündlgungsfnsten an den Uberlasser 
gebunden wird. 

Abs. 3 verfolgt den Zweck einer weitgehenden 
Gleichstellung der überlassenen Arbeitskräfte mit 
den Arbeitnbhmern des Beschäftigers. Kollektivver­

I 

I 
I 

I 

I 

tragliehe Arbeitszeitregelungen für den Beschäfti­
gerbetrieb sollen grundsätzlich auch für die über­
lassenen Arbeitskräfte gelten. 

Abs. 4 gibt Hinweise zur Einstufung' der überlas­
senen Arbeitskraft. Neu überlassene Arbeitskräfte 
sollen jedenfalls wie kurzfristig neu eingestellte 
Arbeitnehmer des Beschäftigers behandelt werden. 

Zu § 11: 

Abs. 1 enthält das Erfordernis des Abschlusses 
einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen dem 
Überlasser und der Arbeitskraft für die Überlas­
sung. Die Festhaltung der wesentlichen Bedingun­
gen in einem Dienstzettel (Abs. 4) erleichtert die 
Klarlegung der Willensübereinstimmung, die Aus­
legung der getroffenen Vereinbarung und die 
Überprüfung durch die Behörde. 

Ein Verstoß gegen das Gebot der Ausstellung 
eines den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen­
den Dienstzettels soll für den Überlasser zur Folge 
haben, daß er mit einer spürbaren Geldstrafe rech­
nen muß und Gefahr läuft, daß ihm die Konzession 
entzogen wird. 

Das Recht der Arbeitskraft, bei Unklarheiten 
über die grundlegenden Arbeitsbedingungen die 
Überlassung abzulehnen, dient ihrem Schutz und 
stellt ein wirksames Mittel dar, um den Überlasser 
zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu 
bewegen, ohne daß die Behörde in jedem Fall ein­
schreiten muß. 

Die gesetzliche Festlegung des Mindestinhaltes 
der Vereinbarung, der unabhängig von jeder kon­
kreten Überlassung gilt, entspricht den Erfordernis­
sen der Praxis. Jede zur Überlassung vorgesehene 
Arbeitskraft soll bereits bei Vertragsabschluß wis­
sen, was sie ungefähr erwartet und womit sie rech­
nen kann bzw. muß. Besonders wichtig ist für die 
Arbeitskraft das zu erwartende Arbeitsentgelt, 
unabhängig von oft ungewissen konkreten Überlas­
sungsmöglichkeiten. Wöchentliche bzw. tägliche 
Arbeitszeit, Art der Tätigkeit und regionaler Ein­
satzbereich bedürfen ebenfalls einer vertraglic;hen 
Einigung. 

Abs. 2 stellt vertragliche Regelungen, welche 
empfindliche Nachteile für die Arbeitskräfte brin­
gen könnten, unter Verbot. So würde die Beschrän­
kung des Entgeltanspruches auf die Verwendungs­
dauer im Beschäftigerbetrieb die überlassene 
Arbeitskraft gegenüber jeder anderen Arbeitskraft, 
die einen Entgeltanspruch unabhängig von der 
Arbeitsmöglichkeit hat, erheblich diskriminieren 
(Z 1). Ebenso wäre die Festlegung eines geringeren 
Arbeitszeitausmaßes für überlassungsfreie Zeiten 
ein unzumutbarer Nachteil für die Arbeitskraft. Z 2 
soll auch krasse Abweichungen des vereinbarten 
und des tatsächlichen Beschäftigungsausmaßes ver­
hindern. Die Anführung eines bestimmten Zahlen­
verhältnisses wurde unterlassen, weil sie die Kalku-
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lation der (erlaubten) Abweichungen ermöglichen 
und daher gerade den Mißbrauch begünstigen 
könnte, der verhindert werden soll. Die Verbote 
der Z 1 und 2 sollen dazu beitragen, dem Überlas­
ser die Abwälzung des Arbeitgeberrisikos auf die 
Arbeitskraft unmöglich zu machen. 

Auch Z 3 soll eine ungerechtfertigte Benachteili­
gung der Ar~eitskraft verhindern. Die Möglichkeit 
zur Anordnung von. Mehrarbeit . in besonderen 
Situationen im Einklang mit den jeweils geltenden 
Arbeitszeitvorschriften wird dadurch nicht berührt. 

Die in Z 4 vorgesehene Einschränkung der Mög­
lichkeit, befristete Arbeitsverträge abzuschließen, 
soll verhindern, daß die Dauer des Arbeitsvertrages 
von den vorhandenen Beschäftigungsmöglichkeiten 
bestimmt wird. Die Befristung ist nicht schlechthin 
ausgeschlossen; sie ist insbesondere zulässig, wenn 
sie im Interesse der Arbeitskraft liegt. Die Gründe 
für die Befristung müssen aus dem Dienstzettel 
über die Vereinbarung ersichtlich sein (Abs. 1 Z 2 
und Abs. 4). 

Das Verbot der Konkurrenzklausel (Z 6) kann 
von entscheidender Bedeutung für das Fortkom­
men einer Arbeitskraft sein, da sie bei Bewährung 
im Beschäftigerbetrieb die Möglichkeit hat, unmit­
telbar nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses 
zum Überlasser einen Arbeitsvertrag mit dem 
Beschäftiger zu schließen und die Vorteile eines 
festen Arbeitsplatzes zu genießen. Keine Arbeits­
kraft soll durch Konkurrenzklauseln behindert 
werden können. 

Abs. 3/schränkt die Möglichkeit der Vereinba­
rung von Konventionalstrafen und Reugeld ein, um 
ein mit diesen Möglichkeiten zu schaffendes 
Druckmittel zur Erzwingung der Einhaltung unzu­
mutbarer Bedingungen hintanzuhalten. 

Zu § 12: 

Die Mitteilungspflicht gemäß Abs. 1 wird jeweils 
durch eine formlose Mitteilung, die zumindest 
Angaben über die aufgezählten wesentlichen 
Umstände enthält, zu erfüllen sein. Die geforderte 
Angabe der voraussichtlichen Arbeitszeit im Betrieb 
des Beschäftigers soll die Möglichkeit, Überstun­
den wie jede andere Arbeitskraft zu leisten, nicht 
beeinträchtigen. Die Arbeitskraft soll jedoch erfah­
ren, wie lange die Überlassung voraussichtlich dau­
ern wird, welche tägliche bzw. wöchentliche 
Arbeitszeit zu erwarten ist und ob etwa Schichtar­
beit vorgesehen ist. 

Auf die in der ersten Regierungsvorlage enthal­
tene Verpflichtung zur Übermittlung der Mitteilun­
gen an die Träger der Krankenversicherung wurde 
im Hinblick auf die gemäß § 34 Abs. 1 ASVG 
bestehende Verpflichtung zur Meldung von Ände­
rungen verzichtet. 

Abs. 2 soll gewährleisten, daß Arbeitskräfte und 
Beschäftiger im Falle der Endigung der Gewerbe­
berechtigung etwa durch Entziehung der Konzes­
sion oder Zurücklegung der Gewerbeberechtigung 
ehestens von den damit verbundenen Folgen 
Kenntnis erhalten. 

Zu § 13: 

Für die konzessionspflichtigen Überlasser soll die 
laufende Führung von Aufzeichnungen vorgesehen 
werden, um sowohl hinsichtlich der Ansprüche der 
Arbeitskräfte als auch der Beachtung der gesetzli­
chen Vorschriften genaue Aussagen treffen zu kön­
nen. Darüber hinaus können diese Daten auch 
Hinweise auf Entwicklungstrends des Arbeitsmark­
tes liefern und Anlaß für Schlußfolgerungen geben. 

Diesen Intentionen soll auch die Aufbewah­
rungspflicht für die Arbeitsverträge und die Mittei­
lungen über die konkreten Arbeitsbedingungen in 

. jedem Einzelfall dienen, deren Dauer aus admini­
strativen Gründen lediglich mit dem unbedingt 
erforderlichen Zeitraum von drei Jahren bestimmt 
wurde. Die Aufbewahrungspflicht hinsichtlich der 
Mitteilungen kann auch durch Speicherung auf 
elektronischen Datenträgern erfüllt werden. 

Die Fachgruppenzugehörigkeit der Beschäftiger 
ergibt sich aus dem Anhang Zur Fachgruppenord­
nung, BGBI. Nr. 223/1947, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 35/1985. Die Fach­
gruppe des Beschäftigers ist dem Überlasser in der 
Regel bekannt und im übrigen leichtfeststellbar. 
Um einen größeren administrativen Aufwand für 
den Überlasser zu vermeiden, soll auf die Anfüh­
rung der Wirtschaftsklasse des Beschäftiger~ ver­
zichtet werden. 

Für die vorgesehene Stichtagsethebung werden 
zur einfacheren Handhabung von der Arbeits-

. marktverwaltung entsprechende Vordrucke aufzu­
legen sein. Die dadurch gewonnene Datenbasis soll 
die Kontrolle der Entwicklung der Überlassungstä­
tigkeit erleichtern. Der Stichtag entspricht jenem 
der Erhebung der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft über "Unselbständig Beschäftigte der 
gewerblichen Wirtschaft". 

Zu § 14: 

Diese Bestimmung enthält die für die Sicherung 
der finanziellen Ansprüche der überlassenen 
Arbeitskräfte wichtige Regelung, daß der Beschäfti­
ger für diese entsprechend der in seinem Betrieb 
geleisteten Arbeit als Bürge haftet. Im Sinne des 
§ 1355 ABGB kann der Beschäftiger erst dann 
belangt werden, wenn der Überlasser gerichtlich 
oder außergerichtlich gemahnt wurde. Eine 
gerichtliche Klage gegen den Überlasser ist nicht 
erforderlich (Abs. 1). Wenn der Beschäftiger aber 
die Kosten der Überlassung bereits dem Überlasser 
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vergütet hat, haftet der Beschäftiger nur als Aus­
fallsbürge. Die Arbeitskraft muß demnach zuerst 
den ÜberlaJser klagen und vergeblich gegen ihn 
Exekution führen, sofern dieser nicht unbekannten 
Aufenthalte~ ist, bevor sie den Beschäftiger belan­
~en kann (Abs. 2). Für den Fall der Insolvenz des 
Überlassers IsolIen diese Regelungen nicht gelten, 
weil das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBI. 
Nr.324/197V, diesbezüglich Vorsorge trifft. Ent­
fall der Haftung soll jedoch nur dann eintreten, 
wenn die B6friedigung der finanziellen Ansprüche 
durch den Ihsolvenz-Ausfallgeld-Fonds tatsächlich 
gewährleistet ist (Abs. 3). 

Zusätzlich zur Sicherung der Ansprüche der 
Arbeitskraft soll die Bürgenstellung den Beschäfti­
ger zu eind sorgfältigen Auswahl des Überlassers 

I 

anregen. 

Zu § 15: 
I 

Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, im 
V erordnung~wege auf heute noch nicht gen au 
abschätzbar~ nachteilige arbeitsmarktpolitische 
Entwicklungen der Arbeitskräfteüberlassung, insbe­
sondere in einzelnen Teilbereichen, angemessen zu 
reagieren. I~ Hinblick auf die Rückwirkungen auf 
die gewerberechtlich konzessionierten Überlasser 
soll dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten eire Mitkompetenz eingeräUint werden. 
Die zwingel}d vorgesehene Anhörung des gemäß 
§ 41 AMFO eingerichteten Beirates für Arbeits­
marktpolitiki vor Erlassung einer Verordnung soll 
darüber hinaus der umfassenden Erörterung der 
AngeiegenhJit, insbesondere durch die Arbeits­
marktpartner, dienen und damit die Chance für die 
Herbeiführubg eines Konsenses der maßgeblichen 
Sozial- uhd fwirtschaftskräfte in Österreich bieten. 

I 

Durch die !Hervorhebung einzelner charakteristi­
scher Abgrenzungsmerkmale soll eine flexible Ant­
wort auf die in ständigem Wandel befindlichen 
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten 
erleichtert w~rden. 

Die Erfa~rungen mit der Arbeitskräfteüberlas­
sung in andbren Ländern zeigen, daß besondere 
Probleme mdist in bestimmten fachlichen Bereichen 
auftreten odJr bestimmte Gruppen von Arbeitskräf­
ten betreffen!. Eine tätigkeitsbezogene oder berufs­
orientierte D:ifferenzierung der Gruppen der Arbei­
ter bzw. der l

l 
Angestellten wurde im Hinblick dar­

auf, daß entsprechende Zuordnungen wegen der 
immer deutlither hervortretenden Tendenz zu rela­
tiv weiten, ~icht klar abgegrenzten Berufsfeldern 
schwer möglich sind, unterlassen. 

Je nach Ausgangslage und zu erwartender Ent­
wicklung werden für den betroffenen Bereich die 
zulässige BeSchäftigung überlassener Arbeitskräfte 
auf ein vdrtretbares Ausmaß einzuschränken 
(Abs. 1 Z 1) bder die Dauer ihrer Beschäftigung zu 
begrenzen sdin (Abs. 1 Z 2). . 

I. 

Wenn sich das Bedürfnis der Überlassung von 
Arbeitskräften von Österreich ins Ausland über 
Einzelfälle hinaus ergibt, soll die Möglichkeit 
bestehen diese unter den im Abs. 3 bezeichneten 
Vorauss~tzungen ohne das Erfordernis einer Bewil­
ligung (§ 16) zuzulassen (Abs. 1 Z 3). 

Im Hinblick auf die arbeitsmarktpolitische 
Bedeutung der Arbeitskräfteüberlassung soll ihre 
Einschränkbarkeit vom Anteil der überlassenen 
Arbeitskräfte an der Gesamtzahl der Beschäftigten 
im von der Verordnung erfaßten Bereich (Abs. 2) 
bestimmt werden. 

Die Unterlagen für eine allenfalls notwendige 
Verordnung sollen einerseits aus den Stichtagserhe­
bungen der Überlasser gewonnen werden, anderer­
seits aus Erhebungen der jeweiligen gesetzlichen 
Interessenvertretungen, insbesondere der Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft über 
"Unselbständig Beschäftigte der gewerblichen 
Wirtschaft". Bei Heranziehung dieser Studie als 
Vergleichsbasis können wegen des übereinstimmen­
den Stichtages 1. Juli Verzerrungen durch saisonale 
Schwankungen ausgeschlossen werden. Darüber 
hinaus kann- auf die jeweils letzte verfügbare nicht 
landwirtschaftliche Bereichszählung des Öster­
reichischen Statistischen Zentralamtes zurückge­
griffen werden. 

Mit der Möglichkeit der Anregung der Erlassung 
einer Verordnung seitens der gesetzlichen und auf 
freiwilliger Basis beruhenden Interessenvertretun­
gen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer soll eine 
bewährte Form der Initiierung von Maßnahmen im 
Verordnungswege auch für diesen wichtigen 
Bereich vorgesehen werden. Es wird dadurch 
gewährleistet, daß den dringenden Bedürfnissen 
der Interessenvertretungen, die mit bestimmten 
Entwicklungen sehr früh und besonders nachteilig 
konfrontiert werden, gebührende Aufmerksam~eit 
entgegengebracht wird (Abs. 4). 

Zu §l6: 

Der Einsatz überlassener Arbeitskräfte bei aus­
ländischen Beschäftigern soll an die Voraussetzung 
geknüpft werden, daß der Schutz der Arbeitskräfte 
gewährleistet ist und auch keine arbeitsmarktpoliti­
schen oder volkswirtschaftlichen Nachteile zu 
befürchten sind (Abs. 1 und 2). 

Der Einsatz überlassener Arbeitskräfte durch 
einen inländischen Beschäftiger zur betriebseigenen 
Tätigkeit im Ausland, zum Beispiel zur Montage 
auf Baustellen des Beschäftigerunternehmens, soll 
keiner Bewilligunspflicht unterliegen, weil generell 
anzunehmen ist, daß der Schutz der Arbeitskräfte 
weiterhin gewährleistet ist und weder arbeitsmarkt­
politische noch volkswirtschaftliche Nachteile ein­
treten. 
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Auf Antrag des Überlassers soll nach Anhörung 
des Verwaltungsausschusses vom zuständigen Lan­
desarbeitsamt die Bewilligung der grenzüberschrei­
tenden Überlassungeneilt werden können. 
Dadurch soll sowohl eine ausreichende Berücksich­
tigung aller maßgeblichen Gesichtspunkte und eine 
differenzierte Behandlung jedes Einzelfalles als 
auch ein stetiger Überblick über die Entwicklungs­
tendenzen der grenzüberschreitenden Überlassung 
von Arbeitskräften gesichen werden. Bei einer 
Häufung grenzüberschreitender Überlassungen 
wird die Möglichkeit einer Verordnungsregelung 
zu prüfen sein. 

Abs. 3 verdeutlicht, daß Überlassungen aus dem 
Ausland nach Österreich grundsätzlich unzulässig 
sind. Für die gewerbsmäßige Überlassung ergibt 
sich dieses Verbot bereits zwingend aus § 51 der 
Gewerbeordnung 1973. Eine Ausnahme gemäß 
Abs. 4 kann daher nur unter besonderen Vorausset­
zungen und nur im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für winschaftliche Angelegenheiten bewil­
ligt werden. Bei den Gesprächen über den Gesetz­
entwurf kamen die Wirtschaftspanner überein, die 
Betätigung ausländischer Überlasser in Österreich 
nur in Ausnahmefällen und nur unter besonders 
strengen Voraussetzungen zuzulassen. Wenn 
jedoch sowohl arbeitsmarktliche als auch volkswin­
schaftliche Gründe den Einsatz besonders qualifi­
ziener ausländischer Arbeitskräfte erfordern, soll 
ausnahmsweise eine Bewilligung erteilt werden 
können. Die Beschäftigung der ausländischen 
Arbeitskräfte ist jedoch ungeachtet dessen nur 
zulässig, wenn der Beschäftiger über eine Beschäfti­
gungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäfti­
gungsgesetz für die überlassene ausländische 
Arbeitskraft verfügt. Eine Bewilligungseneilung 
kommt überdies nur in Betracht, wenn der Beschäf­
tiger nicht gegen arbeits- und sozialrechtliche V or­
schriften verstoßen hat (Abs.5). Das Ausmaß der 
grenzüberschreitenden Überlassung . ist in der 
Bewilligung zeitlich und personell zu begrenzen 
(Abs.6). Bei Wegfall der Bewilligungsvorausset­
zungen ist die Bewilligung zu widerrufen (Abs. 7). 

Die Bestimmungen des § 16 gelten für alle grenz­
überschreitenden Überlassungen, nicht nur für 
jene, an denen ein Überlasser beteiligt ist, der nach . 
den österreichischen Rechtsvorschriften konzes­
sionspflichtig ist bzw. wäre. 

Zu § 17: 

Für die von der Konzessionspflicht ausgenom­
menen gewerbsmäßigen Überlasser soll eine Anzei­
gepflicht vorgesehen werden, um der Arbeitsmarkt­
verwaltung einen Überblick und entsprechende 
Kont:.ollmöglichkeiten zu verschaffen. Die Anzeige 
der Uberlassung von Arbeitskräften bildet eine 
Voraussetzung, um feststellen zu können, ob die 
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und 
um erforderlichenfalls auch gezielte Maßnahmen 
ergreifen zu können. 

Zu § 18: 

Die Untersagungsmöglichkeit soll sicherstellen, 
daß den nicht konzessionienen Überlassern, die 
trotz Abmahnung wegen erheblicher oder wieder­
holter Pflichtverletzungen, insbesondere gegenüber 
einer Arbeitskraft, ihren Verpflichtungen wieder 
nicht nachkommen, die Berechtigung zur Überlas­
sung von Arbeitskräften zur Gänze entzogen wer­
den kann. Eine bloße Strafsanktion müßte als unge­
nügend empfunden werden, weil die erneute Bege­
hung von Delikten bei Fortsetzung der Überlas­
sungstätigkeit dadurch nicht ausgeschlossen wer­
den kann. 

Zu § 19: 

Diese Bestimmung sieht im Abs. 1 die Zuständig­
keit des Landesarbeitsamtes für die Erteilung der 
Bewilligun~ der grenzüberschreitenden Überlas­
sung von Osterreich in das Ausland (§ 16 Abs. 2) 
und die Untersagung der Überlassungstätigkeit 
(§ 18) vor. Die Anhörung des Verwaltungsaus­
schusses beim Landesarbeitsamt soll zu einer 
umfassenden Grundlage für die Entscheidung bei­
tragen und die Berücksichtigung wichtiger sozialer 
und arbeitsmarktpolitischer Interessen ermögli­
chen. Im Untersagungsverfahren soll auch die 
zuständige Arbeitnehmerschutzbehörde gehön 
werden, um näheren Aufschluß über allfällige Ver­
letzungen der Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
zu erhalten (Abs. 2). 

Berufungsbehörde ist der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales (Abs. 3). 

Im Hinblick auf die im Gesetzentwurf enthalte­
nen, zu einer Untersagung der Überlassungstätig­
keit führenden Gründe, die jedenfalls rrachteilige 
Auswirkungen auf weitere Überlassungen haben, 
soll nach Abs. 4 die aufschiebende Wirkung bei 
Berufungen gegen die Untersagung ausgeschlossen 
werden. 

Die Abs. 5 und 6 regeln die Vorgangsweise hin­
sichtlich der grenzüberschreitenden Überlassung 
vom Ausland nach Österreich, die ausschließlich in 
ganz wenigen besonders gelagenen Fällen bewilligt 
werden soll. Dieser Ausnahmecharakter wird 
dadurch unterstr~chen, daß eine Bewilligungsertei­
lung nur im Einvernehmen des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales und des Bundesministers für 
winschaftliche Angelegenheiten in Betracht 
kommt. Die Anhörung.der gesetzlichen Interessen­
vertretungen und der kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer zielt auf eine Abstimmung mit den 
für Belange des Arbeitsmarktes wesentlichen wirt­
schaftlichen Kräften. 

Zu § 20: 

Neben den Dienststellen der Arbeitsmarktver­
waltung sollen gemäß Abs. 1 vor allem auch die 
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Arbeitnenn1erschutzbehörden und die Träger der 
Sozialversidherung entsprechend ihren Zuständig­
keiten die \ Einhaltung der Bestimmungen dieses 
GesetzentWjurfes überwachen. 

i 

Der Arbeitsinspektion sind durch das Arbeitsin-
spektionsge1setz 1974, BGBI. Nr. 143, im allgemei­
nen alle fürl eine solche Überwachung notwendigen 
Kontrollmöglichkeiten und Befugnisse gegenüber 
Arbeitgebern eingeräumt. Außer der Arbeitsinspek­
tion nach dem Arbeitsinspektionsgesetz 1974 kom­
men als Überwachungsbehörden noch das Ver­
kehrs-Arbeiksinspektorat nach dem Verkehrs­
A:beitsinsp~ktoratsgesetz, BGBI. Nr. 99/1952, und 
dIe Bergbe~örde nach dem Berggesetz 1975, BGBI. 
Nr. 259, in Betracht. 

I 

Durch di~ im Abs. 2 enthaltenen Befugnisse soll 
eine wirksaine und lückenlose Kontrolle gewährlei­
stet werden! 

Die Befugnisse gemäß Abs. 3 sollen die Möglich­
keit bieten, die tatsächlich beschäftigten Arbeits­
kräfte und geren Arbeitsbedingungen festzustellen 
sowie die Kenntnis der der Arbeitskräfteüberlas­
sung zugru~de liegenden Vereinbarungen zu erlan-
gen. 'I 

I 

Zu § 21: I 
, 

Abs. 1 soll sicherstellen, daß neben den Organen 
des Bundes, der Länder und Gemeinden, die bereits 
auf Grund des Art. 22 B-VG ,zur Amtshilfe ver­
pflichtet sind, auch alle öffentlich-rechtlichen Kör­
perschaften :,im Rahmen ihres Wirkungsbereiches 
zur Hilfestellung bei der Erfüllung der im Gesetz-

1 . 

entwurf v<f'rgesehenen Aufgaben beizutragen 
haben. Besondere Bedeutung wird dabei der Mit­
wirkung derlTräger der Sozialversicherung und der 
gesetzlichen I Interessenvertretungen der Arbeitge­
ber und der IIArbeitnehmer zukommen. 

Abs. 2 soll die im Hinblick auf das im Daten­
schutzgesetz, BGBl. Nr.565/1978, verankerte 
Grundrecht auf Datenschutz erforderliche gesetzli­
che Grundl~ge für die Weitergabe von Daten, die 
zur V ollzie~ung des Gesetzentwurfes unerläßlich 
sind, bieten. I 

I 

Zu § 22: I 

Abs. 1 Z 11 enthält jene Straf tatbestände, deren 
Erfüllung in jedem Fall als schwerer Verstoß gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen angesehen werden 
muß. Damit die drohende Strafsanktion wirklich 
wesentlich z\lr Vermeidung gesetzwidriger Über­
lassungen beiträgt, muß sie insbesondere im Wie­
derholungsfall deutlich spürbare finanzielle Aus­
wirkungen hlaben. Ohne eine empfindliche Min­
deststrafe ka*n bei diesen Delikten eine präventive 
Wirkung nicht erwartet werden. Für Verstöße 
gegen das iArbeitsmarktförderungsgesetz waren 
bereits bisheri Mindeststrafen vorgesehen (vgl. § 48 

AMFG). Der breite Strafrahmen soll eine unter­
schiedliche Gewichtung der einzelnen Tatbestände 
je nach den Umständen im konkreten Einzelfall 
ermöglichen. 

Abs. 1 Z 2 sanktioniert die Übertretung weiterer 
wichtigerer Vorschriften. 

Abs. 1 Z 3 hat die Aufgabe, eine, reibungslose 
Überwachungstätigkeit der Behörden sicherzustel­
len. Wer die Wahrnehmung der Überwachungsauf­
gaben behindert, indem er seinen gesetzlichen Ver­
pflichtungen nicht nachkommt, soll durch nam­
hafte Geldbußen an seine Pflichten erinnert wer­
den. 

Abs. 2 soll keineswegs zur Milderung der Geld­
strafen anregen. Vielmehr sollen die oft beträchtli­
chen Erträge aus der Überlassungstätigkeit auch 
bei der Festsetzung der Strafen Berücksichtigung 
finden und zu entsprechend hohen Geldbußen 
Anlaß geben. . . 

Abs. 3 entspricht der Regelung des bisherigen 
§ 48 Abs.3 AMFG, wobei die Zitierung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes dem geänderten 
Rechtsbestand angepaßt werden soll. 

Zu Art. 11 

Zu Z 1: 

Wie bereits bisher soll die Überlassung von 
Arbeitskräften als Vermittlung gelten, wenn der 
Überlasser nicht die' Pfli~hten des Dienstgebers 
trägt. Die derzeitig noch geltende Formulierung 
des § 9 Abs. 4 AMFG hat große Auslegungsschwie­
rigkeiten hervorgerufen (vgl. die Ausführungen im 
Allgemeinen Teil). Mit dem ausdrücklichen Abstel­
.len auf die Pflichten des Dienstgebers sollte es 
möglich sein, eine Grauzone zwischen der Überlas­
sung von Arbeitskräften im Sinne des Arbeitskräfte­
überlassungsgesetzes und der nach dem AMFG 
verbotenen Arbeitsvermittlung durch Private zu 
verhindern. Insbesondere sollen die vom Geltungs­
bereich des Gesetzentwurfes ausgenommenen 
Überlassungen bei Verletzung der jeden Arbeitge­
be'r treffenden Pflichten gegenüber den Arbeits­
kräften dem Vermittlurtgsverbot des AMFG unter­
liegen. 

Zu Z2: 

Mit der Neufassung des § 48 AMFG soll einer­
seits' klargestellt werden, daß diese Bestimmungen 
nur zur Anwendung kommen sollen, wenn die Tat 
nicht bereits gerichtlich oder nach Art. I des Ent­
wurfes (§ 22) strafbar ist und andererseits der Straf­
rahmen auf das für die schwerwiegendsten Verlet­
zungen der Vorschriften des Art. I vorgesehene 
Maß angehoben werden, um eine wirksame, die 
wirtschaftlichen Interessen des Gesetzesbrechers 
spürbar berührende Strafsanktion sicherzustellen. 
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24 450 der Beilagen 

Der neue Abs. 2 entspricht dem bisherigen Abs. 3 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß an die 
Stelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 getreten 
ist. Die im bisherigen Abs. 2 enthaltene Regelung 
der Verjährungsfrist erscheiQt im Hinblick auf die 

. eindeutige Bestimmung des § 31 Abs. 2 des Verwal­
tungsstrafgesetzes, BGB\. Nr. 17211950, entbehr­
lich. 

Zu Art. III 

Zu Z 1: 

Diese Bestimmung soll vor allem die Berücksich­
tigung der Interessen der Stammbelegschaft des 
Betriebes ermöglichen. Der Betriebsrat soll in die 
Lage versetzt werden, Verhandlungen mit dem 
Betriebsinhaber über wesentliche mit der Beschäfti­
gung überlassener Arbeitskräfte verbundene Fragen 
zu führen. 

Normativeinwirkungsfähige Arbeitsbedingun­
gen können durch eine solche Betriebsvereinbarung 
nur insoweit festgelegt werden, als derartige Rege­
lungen durch Betriebsvereinbarung zulässig sind. 
Insbesondere soll über den bisherigen Umfang des 
§ 97 hinaus der Betriebsvereinbarung damit keine 
zusätzliche Kompetenz zur Regelung von Entgelt­
fragen eröffnet werden. Es sollen beispielsweise 
Vereinbarungen über die Besehäftigung von über­
lassenen Arbeitskräften in einzelnen Abteilungen 
oder die Gewährung freiwilliger Sozialleistungen 
an überlassene Arbeitskräfte getroffen werden kön­
nen. Zu denken wäre in diesem Zusammenhang 
etwa an die Festlegung von Höchstquoten für die 
Beschäftigung überlassener Arbeitskräfte nur in 
bestimmten Abteilungen bzw. der Verzicht auf die 
Beschäftigung überlassener Arbeitskräfte in 
bestimmten Abteilungen, die Festlegung von 
Höchst- oder Mindestfristen für die Beschäftigung 
überlassener Arbeitskräfte, Vereinbarung der 
Zustimmungs pflicht bei Überschreiten bestimmter 
Quoten oder Fristen usw. Wenn über derartige Fra­
gen keine Einigung erzielt werden kann, soll die 
Befassung der Schlichtungsstelle möglich sein. 

ZuZiZ: 

Diese Bestimmung sieht ein umfassendes Infor­
mations-, Beratungs-, Überwachungs- und Inter­
ventionsrecht für den Betriebsrat hinsichtlich der 
Beschäftigung von überlassenen Arbeitskräften vor, 
wie es im Prinzip bereits anläßlich der Beschlußfas- . 
sung des § 99 Arbeitsverfassungsgesetz beabsichtigt 
war. In den erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage (840 Blg.NR XIII. GP, S. 84 und 85) 
wird ausgeführt: "Unter Einstellung ist jedenfalls 
der Abschluß des Arbeitsvertrages, im Falle einer 
Beschäftigung ohne Arbeitsvertrag der Zeitpunkt 
der Aufnahme der Beschäftigung im Betrieb zu ver­
stehen (zB Leiharbeitnehmer)." Da dieses Recht in 

der Praxis bisher nicht unumstritten war, soll es 
nunmehr ausdrücklich im Gesetz verankert wer­
den. 

ZuZ3: 

Diese Änderung soll die Mißachtung der in 
Art. IU Z 2 des Entwurfes eingeräumten Rechte 
unter Strafsanktion stellen und damit die Beach­
tung dieser Vorschrift gewährleisten. 

Zu Art. IV 

Art. IV schließt eine bisher bestehende Lücke 
hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht für aus 
dem Ausland überlassene Arbeitskräfte. Da diese in 
der Regel keinen Wohnsitz in Österreich begrün­
den und überdies meist in irgendeiner Form in 
ihrem Heimatstaat weiterversichert werden, waren 
sie bisher in Österreich nicht versicherungspflichtig, 
was insbesondere bei Krankheit oder Unfall sehr 
ungünstige Auswirkungen für die betroffenen 
Arbeitskräfte hatte und insgesamt zu einer proble­
matischen Ungleichbehandlung gegenüber anderen 
Arbeitskräften führte. In Zukunft soll, soweit zwi­
schenstaatliche Abkommen nicht anderes vorsehen, 
die Sozialversicherungspflicht für -die grenzüber" 
schreitend überlassenen Arbeitskräfte gegeben sein 
und den Beschäftiger treffen. 

Zu Art. V 

Hier wird die Konzessionspflicht für die 
gewerbsmäßige Überlassung von. Arbeitskräften 
festgelegt. 

Im einzelnen ist zu den Regelungen des Art. V 
folgendes zu sagen: 

Zu Z 1: 

Die Befähigungsnachweisverordnung für das neu 
konzessionierte Gewerbe der Überlassung von 
Arbeitskräften soll vom Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales erlas­
sen werden. 

Bis zum Inkrafttreten der Befähigungsnachweis­
verordnung ist der Befähigungsnachweis auf Grund 
der Regelung des § 376 Z 9 Abs. 1 GewO 1973 zu 
beurteilen. 

Zu Z2: 

Hier wird lediglich die Einordnung des neu kon­
zessionierten Gewerbes der Überlassung von 
Arbeitskräften in die Liste der konzessionierten 
Gewerbe vorgenommen. 

Zu Z3: 

Bei der Einbeziehung der Überlassung von 
Arbeitskräften in die Konzessionspflicht wurde von 
folgenden Grundsätzen. ausgegangen: 
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450 der Beilagen 25 

1. Es ~erden die gleichen Begriffe wie im 
Arbei~skräfteüberlassungsgesetz verwendet. 

i . 
2. Der 2ugang zu diesem Gewerbe soll nur 

Öster'reichern offenstehen. Bei juristischen 
I 

Personen und Personengesellschaften des 
Handelsrechtes müssen die zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe bzw. die 
geschitftsführungs- und vertretungsbefugten 
Gesellschafter die österreichische Staatsbür·· 

I f d .. gersc~a t besitzen, wenn ie Uberlassung von 
Arbeifskräften im Verhältnis zu den sonstigen 
wirtsc;haftlichen Betätigungen des Unterneh·· 
mens inicht nur in untergeordnetem Umfang 
ausge?bt wird. 

I 

3. Die Konzessionserteilung erfolgt durch den 
Landeshauptmann (erste Instanz) bzw. durch 
den Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legen~eiten im Einvernehmen mit dem Bun­
desmihister für Arbeit und Soziales (zweite 
Instariz). Im Hinblick auf die Bestimmung des 
§ 361 lAbs. 1 ist auch für die Konzessionsent­
ziehu~g der Landeshauptmann (erste Instanz) 
bzw. 8er Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelbgenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bund~sminister für Arbeit und Soziales 
(zwei(e Instanz) zuständig. Diese Zuständig­
keit im Entziehungsverfahren kommt auch 
durch das Klammerzitat des § 361 Abs. 1 im 
§ 323 b Abs. 3 zum Ausdruck. 

I 

4. Sowohl im Konzessionserteilungsverfahren 
als au'~h im Entziehungsverfahren wird dem 
Lande;sarbeitsamt, der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und der Kammer fÜr 
Arbei~r und Angestellte ein Anhörungsrecht 
einge~äumt; dieses soll sowohl im auf Antrag 
eingel~iteten als auch im amtswegig durchge­
führten Entziehungsverfahren zustehen. Den 
genannten Stellen wird für den Fall einer dem 
jeweiligen Gutachten widersprechenden Ent­
scheidimg oder der Nichteinräumung des 
Anhörungsrechtes sowohl im Konzessionser­
teilungsverfahren als auch im Entziehungsver­
fahrenl ein Berufungsrecht eingeräumt. 

Oie ddrgelegten Regelungen des Anhörungs-, 
BerufJngs- und Antragsrechtes im Entzie­
hungs~erfahren sollen auch im Verfahren 
betreffend ,die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers oder eines Filialleiters 
oder die Genehmigung der Übertragung der 
Ausübung des Gewerbes an einen Pächter 

I • 

und für Verfahren betreffend den Widerruf 
nach §191 Abs. 1 gelten. 

i 
5. Die A\Isnahmen von der Konzessionspflicht 

sind a~f das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 
abgest~llt; hiezu kommen noch Ausnahmen, 
die sich aus der wirtschaftlichen Praxis erge­
ben urtd die auch arbeitsmarktpolitisch min­
der relevant sind (§ 323 a Abs. 2 Z 1). 

Unter vorübergehenden Überlassungen im 
Sinne des § 323 a Abs. 2 Z 1 sollen grundsätZ­
lich nur kurzfristige Überlassungen verstan­
den werden, die einen unvorhersehbaren, 
dringenden Bedarf an Arbeitskräften in einem 
Unternehmen desselben Geschäftszweiges 
überbrücken. Schwierigkeiten bei der Ausle­
gung des Begriffes "vorübergehende Überlas­
sung" sollen durch die Festsetzung einer 
Höchstdauer für derartige Überlassungen ver­
mieden werden. 

6. Im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung soll 
der Gewährleistung der Einhaltung der 
arbeitsrechtlichen Vorschriften durch den 
Gewerbetreibenden besonderes Gewicht 
zukommen. Die Verletzung von sich aus dem 
Arbeitsrecht einschließlich des Arbeitnehmer­
schutzrechtes oder dem Sozialversicherungs­
recht ergebenden Arbeitgeberverpflichtungen 
soll dann zur Abweisung des Konzessionsan­
suchens mangels Vorliegen der erforderlichen 
Zuverlässigkeit führen, wenn es sich um 
wesentliche Verstöße gegen die genannten 
Vorschriften handelt (arg. erheblich verletzt). 

Zu Z4: 

Die Übergangsbestimmungen sollen sicherstel­
len, daß in Hinkunft die gewerbsmäßige Überlas­
sung von Arbeitskräften nur mehr auf Grund dies­

. bezüglicher Konzessionen ausgeübt werden darf. 

Von der Voraussetzung der Innehabung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft für die Erlan­
gung der Konzession durch Personen, die vor 
Inkrafttreten des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 
zur Ausübung des Gewerbes der Überlassung von 
Arbeitskräften berechtigt waren und das Gewerbe 
im Laufe des letzten Jahres tatsächlich ausgeübt 
haben, soll unter dem Gesichtspunkt möglichster 
Schonung wohlerworbener Rechte abgesehen wer­
den. 

ZuZ5: 

Der neue Abs. 11 des § 22 GewO 1973 macht 
eine Ergänzung der Vollziehungsklausel der 
Gewerbeordnung 1973 zugunsten des Bundesmini­
sters für Arbeit und Soziales erforderlich. 

Zu Art. VI 

Die Möglichkeit der Erlassung von Verordnun­
gen oder Bescheiden ab dem Tag nach der Kund­
machung des Gesetzentwurfes soll die administra­
tive Bewältigung der mit der Umstellung auf ein 
neues Regelungssystem zwangsläufig verbundenen 
AufgabensteIlungen erleichtern. 

Die Zuständigkeit" für die Vollziehung des 
GesetzentwUrfes ergibt sich aus dem Wirkungsbe­
reich der Bundesministerien nach dem Bundesmini­
steriengesetz 1986, BGBL Nr. 76, in der Fassung 
des Art. I des Bundesgesetzes vom 12. März 1987, 
BGBI. Nr. 78. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

AMFG 

§ 9 ..... . 

(4) Als Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt des weiteren auch die Zurverfü­
gungstellung von Arbeitskräften an Dritte, sofern demjenigen, der die Arbeits­
kräfte zur Verfügung stellt, diesen gegenüber dienstgeberähnliche Befugnisse 
zukommen, ohne daß er entsprechende Pflichten, insbesondere das wirtschaftli­
che Wagnis, auf längere Dauer und unabhängig davon übernimmt, ob eine 
Beschäftigung nachgewiesen werden kann. 

§ 48. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 9 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes werden, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen 
von 5 000 S bis 20 600 S, im Wiederholungsfalle von 10 000 S bis 40 000 S 
bestraft. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs.2 des Verwaltungsstrafgesetzes - VStG 
1950, BGBI. Nr. 172) für Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 beträgt sechs 
Monate. 

(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem 
Reservefonds gemäß § 64 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 zu. 

§ 9 ..... . 

(4) Als Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt auch die Überlassung von Arbeits­
kräften zur Arbeitsleistung an Dritte, sofern der Überlasser nicht die Pflichten 
des Arbeitgebers trägt. 

§ 48. (1) Wer eine auf Arbeitsvermittlung gerichtete Tätigkeit ausübt, die 
gegen dieses Bundesgesetz (§ 9) oder andere gesetzliche Bestimmungen verstößt, 
begeht, sofern die Tat weder eine in die Zuständigkeit der Gerichte fallende 
noch eine nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, BGBI. Nr. XXXXX, straf­
bare Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
von 10000 S bis 50000 S, im Wiederholungsfall von 20000 S bis 100000 S zu 
bestrafen. 

(2) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 verhängten Geldstrafen fließen dem 
Reservefonds gemäß § 64 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BG BI. 
Nr. 609, zu. 

ArbVG 

Betriebsvereinbarungen 

§ 97. (1) Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 29 können in folgenden Ange­
legenheiten abgeschlossen werden: 

1. .. ' .. . 

2 ..... . 

Betriebsvereinbarungen 

§ 97. (1) Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 29 können in folgenden Ange­
legenheiten abgeschlossen werden: 

1. 
1 a. Grundsätze der betrieblichen Beschäftigung von Arbeitnehmern, die im 

Rahmen einer ArbeitskräfteüberIassung tätig sind;, 
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Geltende Fassung 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeitnehmern 

§ 99. (1) bis (4) 

Strafbestimmungen 

§ 160. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 3, 73 
Abs. 3, 85 Abs. 3, 99 Abs. 3 und 4, 103, 104 Abs. 1, 108 Abs. 2, 115 Abs. 4 und 
117 Abs. 1 bis 4 und den hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen sind, 
sofern die Tat nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren Strafe unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15000 S zu ahn­
den. 

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu 
bestrafen, wenn im Falle 

1. 
2. der §§ 73 Abs. 3, 99 Abs. 3 und 4, 103, 104 Abs. 1 und 117 Abs. 1 bis 4 der 

Betriebsrat, 
3 ..... . 

Fassung des Entwurfes 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeitnehmern 

§ 99. (1) bis (4) 

'-(Sfber Betriebsrat ist vor der beabsichtigten Aufnahme der Beschäftigung von 
überlassenen Arbeitskräften zu informieren, auf Verlangen ist eine Beratung 
durchzuführen. Von der Aufnahme einer solchen Beschäftigung ist der Betriebs­
rat unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Auf Verlangen ist ihm mitzuteilen, wel­
che Vereinbarungen hinsichtlich des zeitlichen Arbeitseinsatzes der überlassenen 
Arbeitskräfte und hinsichtlich der Vergütung für die Überlassung mit dem Über­
lasser getroffen wurden. Die §§ 89 bis 92 sind sinngemäß anzuwenden. 

Strafbestimmungen 

§ 160. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der §§ 55 Abs. 3, 73' 
Abs. 3, 85 Abs. 3, 99 Abs.3, 4 und 5,103,104 Abs. 1, 108 Abs. 2,115 Abs. 4 und 
117 Abs. 1 bis 4 und den hiezu erlassenen Durchführungsbestimmungen sind, 
sofern die Tat nach anderen Gesetzen nicht einer strengeren Strafe unterliegt, 
von der Bezirksverwaltllngsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 15000 S zu ahn­
den. 

(2) Verwaltungs übertretungen nach Abs. 1 sind nur zu verfolgen und zu 
bestrafen, wenn im Falle 

L 
2. der §§ 73 Abs. 3, 99 Abs. 3, 4 und 5, 103, 104 Abs. 1 und 117 Abs. 1 bis 4 

der Betriebsrat, 
3 ..... . 

ASVG 

§ 3 ..... . 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbeschadet und unvorgreiflich einer 
anderen zwischenstaatlichen Regelung insbesondere nicht die Dienstnehmer 
inländischer Betriebe für die Zeit ihrer dauernden Beschäftigung im Ausland, die 
ausschließlich für den Dienst im Ausland bestellten Reisenden, die ihren Wohn­
sitz im' Ausland haben, und Dienstnehmer, die sich in Begleitung eines Dienstge­
bers, der im Inland keinen Wohnsitz hat, nur vorübergehend im Inland aufhal­
ten. Die Dienstnehmer eines ausländischen Betriebes, der im Inland keine 
Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, gelten nur 

§ 3 ..... . 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbeschadet und unvorgreiflich einer 
anderen. zwischenstaatlichen Regelung insbesondere nicht die Dienstnehmer 
inlänqischer Betriebe für die Zeit ihrer dauernden Beschäftigung im Ausland, die 
ausschließlich für den Dienst im Ausland bestellten Reisenden, die ihren Wohn­
sitz im Ausland haben, und Dienstnehmer, die sich in Begleitung eines Dienstge­
bers, der im Inland keinen Wohnsitz hat, nur vorübergehend im Inland aufhal­
ten. Die Dienstnehmer eines ausländischen Betriebes, der im Inland keine 
ßetriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, gelten nur 
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Geltende Fassung 

dann als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäftigung (Tätigkeit) von 
einem im Inland gelegenen Wohnsit~ aus ausüben und sie nicht auf Grund dieser 
Beschäftigung einem System der sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. 

ps ...... 
(2) Bei den nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 Pflichtversicherten sowie den nach § 8 

Abs. 1 Z 3 lit. c Teilversicherten gilt der Träger der Einrichtung, in der die Aus­
bildung bzw. Unterbringung erfolgt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z 8 Pflichtversi~ 
cherten der Versicherungsträger, der die berufliche Ausbildung gewährt, bei den 
nach § 4 Abs. 1 Z 9 Pflichtversicherten die Entwicklungshilfeorganisation, bei 
der die Versicherten beschäftigt oder ausgebildet werden, als Dienstgeber. Bei 
Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 Z 7) gilt als Dienstgeber der Auftraggeber im Sinne 
der gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit, auch wenn sich der Auftrag­
geber zur Weitergabe der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mittelsperson 
bedient. 

Fassung des Entwurfes 

dann als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäftigung (Tätigkeit) von 
einem im Inland gelegenen Wohnsitz aus ausüben und sie nicht auf Grund dieser 
Beschäftigung einem System der sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. Als 
im Inland beschäftigt gelten auch Personen, die gemäß § 16 des Arbeitskräfte­
überlassungsgesetzes," BGBI. Nr. XXXXX, bei einem inländischen Betrieb 
beschäftigt werden. 

S 35 ..... . 

(2) Bei den nach § 4 Abs. 1 Z 4 und 5 Pflichtversicherten sowie den nach § 8 
Abs. 1 Z 3 lit. c Teilversicherten gilt der Träger der Einrichtung, in der die Aus- / 
bildung bzw. Unterbringung erfolgt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z 8 Pflichtversi­
cherten der Versicherungsträger, der die berufliche Ausbildung gewährt, bei den 
nach § 4 Abs. 1 Z 9 Pflichtversicherten die Entwicklungshilfeorganisation, bei 
der die Versicherten beschäftigt oder ausgebildet werden, als Diensigeber. Bei 
Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 Z 7) gilt als Dienstgeber der Auftraggeber im Sinne 
der gesetzlichen Vorschriften über die Heimarbeit, auch wenn sich der Auftrag­
geber zur Weitergabe .der Arbeit an die Heimarbeiter einer Mittelsperson 
bedient. Bei den im § 3 Abs. 3 letzter Satz genannten Personen gilt der Beschäfti­
ger im Sinne des § 3 Abs. 3 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes als Dienstge­
ber. 
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